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Die BAR kommuniziert, koordiniert und vernetzt – 

immer mit dem Ziel, die Rehabilitation und Teilhabe 

behinderter Menschen zu fördern und darauf hinzu-

wirken, dass die Leistungen der Rehabilitation nach 

gleichen Grundsätzen im Sinne von Teilhabe behin-

derter und chronisch kranker Menschen durchgeführt 

werden. 

Das Jahr 2013 steht für den Startschuss eines umfang-

reichen Aufgabenspektrums innerhalb des Orien-

tierungsrahmens. Er beschreibt das Handlungsfeld 

„Rehabilitation und Teilhabe“ in seiner Vielfalt und 

Komplexität. Zugleich macht er den Gestaltungswillen 

deutlich, die Möglichkeiten der Rehabilitation und ihre 

Wirkungen kontinuierlich zu verbessern. 

Wichtig für die Umsetzung ist, die Möglichkeiten 

auszuloten zwischen Reha-Trägern, Leistungserbrin-

gern und den Menschen mit Behinderung. Es bedeu-

tet gleichzeitig Verantwortung zu übernehmen, bei 

großen sozialpolitischen Themen differenziert und 

sachlich Stellung zu beziehen: Reform der Eingliede-

rungshilfe, Weiterentwicklung SGB IX, Umsetzung der 

UN-Behindertenrechtskonvention. 

Dazu braucht es verlässliche, faire Partner und eine 

moderne BAR als Plattform für die Mitglieder. 

Die Fortentwicklung der BAR, ein großes Thema der 

letzten Jahre, schreitet voran. Das bedeutet auch,  

sich den komplexen und steigenden Anforderungen 

der Mitglieder, Menschen mit Behinderung sowie 

Ingo Nürnberger  Dr. Helga Seel  Dr. Anna Robra 

Vorstandsvorsitzender Geschäftsführerin Vorstandsvorsitzende

Politik und Öffentlichkeit zu stellen. Die interne Qua-

litätspolitik mit transparenten Arbeitsprozessen und 

einer ergebnisorientierten Führungs- und Betriebs-

kultur, wurde im letzten Jahr anerkennend durch die 

Zertifizierung ausgezeichnet. 

Damit sieht sich die BAR als Partner, Dienstleister 

und Berater gut gerüstet für die zukünftigen Heraus-

forderungen – auch im Hinblick auf die politischen 

Strategien einer neuen Bundesregierung. Im Interes-

se der Menschen mit Behinderung, der Reha-Träger 

und der gesamten Gesellschaft gilt es weiterhin, 

trägerübergreifende Prozesse anzustoßen und Politik 

mitzugestalten. 

Denn Teilhabe hat das Potenzial zu einem großen 

gesellschaftlichen Querschnittsthema, das unter-

schiedliche Disziplinen, Themen und Akteure zu 

einem gemeinsamen Diskurs vernetzen könnte.

Einleitung

6



BAR
Bundesarbeitsgemeinschaft 
für Rehabilitation

Ve
rw

irk
lic

hu
ng

 v
on

 T
ei

lh
ab

e 

Re
ha

bi
lit

at
io

n 
un

d 
Te

ilh
ab

e 

W
ie

de
rh

er
ste

lle
n 

– 
w

ie
de

rb
ef

äh
ig

en
 –

 w
ie

de
ra

us
gl

ei
ch

en
 

Teilha
b
e a

m
 A

rb
eitsleb

en

M
edizinische Rehabilitation

Unterstützte Beschäftigung 

Förderung der Selbsthilfe 

In
kl

us
iv

e 
G

es
el

lsc
ha

ft
C
h
a
n
ce

n
g
le

ic
h
h
e
it
 

Menschenrecht 

Selbstverw
irklichung 

A
ut

on
om

ie
 d

es
 M

en
sc

he
n 

Tr
äg

er
üb

er
gr

ei
fe

nd
e 

Fo
rt-

 u
nd

 W
ei

te
rb

ild
un

g 

G
esellschaft ohne Barrieren 

Lebenschancen 

G
em

ei
ns

am
 le

rn
en

O
rie

nt
ie

ru
ng

sh
ilf

en
 

Lotsen 

Ra
tg

eb
er

 Information 
Koordination 

In
no

va
tio

n 

Re
ha

m
an

ag
em

en
t 

UN-Behindertenrechtskonvention 

Wissensportal

Trägerübergreifende 
Zusammenarbeit 

Betriebliches Eingliederungsmanagement

Re
ha

bil
ita

tio
n I

nte
rna

tio
na

l 

Nachhaltigkeit von Leistungen 

Ind
ivi

du
ell

e B
ed

ürf
nis

se

Rehabilitation und Teilhabe
Be

hi
nd

er
un

g

Inklusion

Internationale Kooperation

Medizinische Rehabilitation

Teilhabe am Arbeitsleben

Teilhabe am
 Leben in der G

em
einschaft

Trä
ge

rüb
erg

rei
fen

de
 Zu

sa
mm

en
arb

eit

Q
ualitätssicherung

U
N

-B
eh

in
de

rte
nr

ec
ht

sk
on

ve
nt

io
n

RehaFutur

Ö
k

onom
ische A

nford
erung

en

Chancengleichheit

Gemeinsame Empfehlungen

W
eg

w
ei

se
rPrävention

Q
ua

lit
ät

sm
an

ag
em

en
t u

nd
 Z

er
tifi

zi
er

un
g

Pe
rso

ne
nz

en
tri

er
un

g

Betriebliches Eingliederungsmanagement 

Tr
äg

er
üb

er
gr

ei
fe

nd
e 

Be
ra

tu
ng

ss
ta

nd
ar

ds

Kooperation und Koordination

Barrierefreie Umweltgestaltung

V
er

ne
tz

un
g

Orientierungsrahmen

Partizipation
Demografischer Wandel
Nachhaltigkeit

Trägerübergreifende Beratung

Gemeinsame Servicestellen

R
e
h
a
b
il
it
a
ti
o
n
sp

ro
ze

ss

BeschäftigungsfähigkeitRe
ha

bi
lit

at
io

ns
sp

or
t

Wunsch- und Wahlrecht
Flexibilisierung
Rahmenempfehlungen
Individualisierung

Sachverständigenräte
Selbstverwaltung
Leistungsempfänger

Geriatrische Rehabilitation

Leistungserbringer

Handlungsempfehlungen

Leistungsträger

Netzwerkarbeit

Ä
rztliche Begutachtung

Sozia
lhilfeträ

g
er

Sozialversicherung

Se
lb

stb
es

tim
m

un
g

Sozialgesetzbuch

Fallmanagement

Leichte Sprache

IC
F-

Pr
ax

isl
ei

tfä
de

n
Pe

rsö
nl

ic
he

s 
Bu

dg
et

Ps
yc

hi
sc

he
 G

es
un

dh
ei

t

N
et

zw
er

ka
rb

ei
t



St
im

m
en

 ü
be

r 
di

e 
B

A
R

Stimmen der Mitglieder über die BAR 

Gesetzliche Krankenversicherung: „Eine Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger ist im 

gegliederten System der sozialen Sicherung notwendig. Vor diesem Hintergrund haben die 

Rehabilitationsträger gemeinsam mit den Sozialpartnern die Bundesarbeitsgemeinschaft für 

Rehabilitation (BAR) als Plattform zum gegenseitigen Austausch 
und zur Zusammenarbeit – auch mit den Interessenvertretungen und Betroffe-

nen – eingerichtet. (…) Mit dem Ziel, Schnittstellen in der trägerübergreifenden Versorgung 

zu vernetzen und Konflikte auf der Handlungsebene zu vermeiden, werden die GKV-Ver-

treter auch zukünftig die Zusammenarbeit unter dem Dach der BAR fördern und fordern.“ 
10 11
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Deutsche Rentenversicherung Bund: „Eine effiziente Vernetzung aller 

Beteiligten aus dem Gebiet der Rehabilitation ist aus Sicht der Renten-
versicherung die erfolgreichste Strategie für die Verwirklichung 

von Teilhabe, Inklusion und Beschäftigung. Als Mitglied der BAR engagiert sich die 

DRV gemeinsam mit den anderen Rehabilitationsträgern dabei, die Ziele des SGB IX 

trägerübergreifend umzusetzen.“ 

Für die Mitglieder versteht sich die BAR 

als Partner, Berater und Dienstleister – immer mit dem 

Blick auf die Förderung und Koordinierung der Reha-

bilitation und Teilhabe behinderter Menschen. Doch 

wie sehen die Mitglieder die BAR? Eine Sammlung von 

Zitaten aus der Reha-Info in der Rubrik „Mitglieder stellen 

sich vor“ gibt einen Eindruck über die Verortung der BAR 

im System Reha und Teilhabe.

Bundesarbeitsgemeinschaft für überörtliche Sozialhilfeträger: „Für die Mitglieder der BA-

GüS ist die Kooperation mit anderen Rehabilitationsträgern und die trägerübergreifende 

Zusammenarbeit von großer Bedeutung. Nicht zuletzt wegen der Systemnachrangigkeit 

der Sozialhilfe ist die Zusammenarbeit mit anderen Sozialleistungsträgern bzw. anderen 

Rehabilitationsträgern bedeutsam. Hierfür ist die Mitarbeit mit und un-
ter dem Dach der BAR wichtig.“ 
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Bundesagentur für Arbeit: „Die BAR hat die Aufgabe, zwischen den Reha-Trägern gemein-

same Sichtweisen, Standpunkte, Vereinbarungen und Entscheidungen abzustimmen und zu 

gestalten. Dazu sind umfassende Abstimmungsprozesse erforderlich. Das ist häufig komplex, 

zeitaufwendig und nicht immer konfliktfrei. Die BA sieht die BAR daher als 
lösungs- und kundenorientiertes Dienstleistungsunternehmen 

für ihre Mitglieder, aber auch für alle anderen am Rehabilitationsgeschehen beteiligten Akteu-

re. Als ‚Klammer‘ der Rehabilitationsträger koordiniert die BAR gemeinsame Aufgaben, die 

regelmäßig von den Mitgliedern in einem Orientierungsrahmen vereinbart werden.“ 

12 13
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Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung: „Die BAR ist das ideale Forum, 
um Erfahrungen und Wissen über die einzelnen Reha-Träger hinaus auszutauschen und 

Verabredungen im Sinne des SGB IX zu treffen. (…) Vor dem Hintergrund der Heraus-

forderungen auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft bringt sich die gesetzliche 

Unfallversicherung in die Gremien der BAR ein, wo Vertreter der Arbeitgeber und der 

Beschäftigten mit Fachleuten zusammen Gemeinsamkeiten besprechen und sie für die 

Praxis aufbereiten.“ 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen: „Sowohl für 

die Integrationsämter wie auch für die Hauptfürsorgestellen sind die Vernetzung mit den 

(anderen) Rehabilitationsträgern und ein trägerübergreifendes Arbeiten von hoher Be-

deutung. (…) Handlungsleitend sind dabei die BAR-Empfehlun-
gen, die durch weitere Empfehlungen der BIH konkretisiert 
werden.“

„Die BAR ist das 
ideale Forum …„
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Im Prozess definierter Arbeitsfelder

Die Vielfalt und wachsende Bedeutung von „Rehabi-

litation und Teilhabe“ spiegelt sich in den Handlungs-

feldern der BAR. Wie sich die BAR und ihre Mitglieder 

der Information, Beratung und Unterstützung für 

Menschen mit Behinderung stellen, macht das um-

fangreiche Aufgabengefüge der Themen und Projekte 

deutlich.  

Konkretisierung der Arbeitsfelder 

Im Zusammenspiel von projektbezogenem Vorgehen 

und kontinuierlichen Aufgabenstellungen gestaltet die 

BAR ihren gesetzlichen und satzungsgemäßen Koordi-

nierungsauftrag. Strukturelle Hindernisse überwinden, 

die Kooperation der Träger unterstützen und alle an 

einen Tisch holen – darum geht es nicht nur punktuell 

und für einzelne Themen. 

Dabei richtet sich die Arbeit der BAR an den vier Be-

zugspunkten UN-Behindertenrechtskonvention, SGB 

IX, Ergebnissen des RehaFutur-Prozesses und ökonomi-

schen Fragestellungen aus und berücksichtigt diese in 

einer großen Vielfalt.

Deutlich wird hier die Komplexität unseres geglieder-

ten Systems und die Herausforderung, eine verstärkte 

Vernetzung und Koordination aller Akteure voranzu-

treiben. Es geht um zentrale gesellschaftliche Fragen, 

die nur im Kontext von Rehabilitation und Teilhabe zu 

lösen sind:

Wie beispielsweise erhalten wir 
Beschäftigungsfähigkeit? 

Die Zahl älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer steigt und damit die Zunahme erwerbstätiger 

Menschen mit chronischen Erkrankungen. Der damit 

verbundene erhöhte Reha-Bedarf bei gleichzeitiger 

Verlängerung der Lebensarbeitszeit, erfordert neue 

Denkmodelle. Wir brauchen praxistaugliche und 

gemeinsame Konzepte – von den Reha-Trägern, den 

Sozialpartnern, den Betrieben und von der Politik. 

Die BAR hat hier Lösungsansätze entwickelt. Projekte, 

die sich bei der besseren Verzahnung von Rehabilitati-

on mit Prävention bewähren können und müssen.

So sollen die Ergebnisse und Erkenntnisse aus Pro-

jekten wie z. B. zum Betrieblichen Eingliederungsma-

nagement oder zur Beschäftigungsfähigkeit im Kontext O
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psychischer Gesundheit den Akteuren im System 

Reha und Teilhabe bei der Ausgestaltung ihrer 

Arbeit grundlegende Hilfestellungen bieten. 

Weitere Projekte haben die Stichworte „Individua-

lisierung“ und „Partizipation“ im Blick, wie etwa die 

Erarbeitung des „Wegweisers in leichter Sprache“. 

Fragen der Inklusion und Teilhabe von Menschen 

mit Behinderung stellen sich verstärkt in Projekten 

wie „Trägerübergreifende Beratungsstandards“ oder 

„Rahmenempfehlungen zur ambulanten medizi-

nischen Rehabilitation“. Das sind Ausschnitte aus 

der Vielfalt der Handlungsfelder der BAR, wie die 

grafische Übersicht eindrücklich zeigt. 

Auch ökonomische Anforderungen verbesserter 

Vernetzung spielen eine Rolle. So befassen sich 

Projekte mit dem „Mehrwert und Erfolgsmodel-

len verbesserter Vernetzung“, der „Stärkung der 

Zusammenarbeit im trägerübergreifenden Rehabili-

tationsprozess“ sowie Konzepten „für eine verstärkte 

Nutzung von Instrumenten der Qualitätssicherung“. 
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Projektbezogene Aufgaben

Definierte Projekte 

sollen einen Beitrag dazu leisten, den Nutzen der im 

System von Rehabilitation und Teilhabe möglichen 

Leistungen sichtbar zu machen und zu verbessern sowie 

die Kooperation und Vernetzung bei der Erbringung von 

Leistungen ausgestalten. Innerhalb einer systemischen 

Herangehensweise wurden hierfür im Vorfeld konkrete 

Aufgaben- und Zielbeschreibungen sowie erwartete 

Ergebnisse erarbeitet.

O
ri

en
ti

er
u

n
gs

ra
h

m
en

 a
ls

 
H

an
dl

u
n

gs
le

it
li

n
ie

n
 

de
r 

Zu
ku

n
ft

Gemeinsame  
Empfehlungen

Gemeinsame  
Empfehlung  
„Prävention nach 
§ 3 SGB IX“

Gemeinsame 
Empfehlung 
„Qualitätssicherung 
nach 
§ 20 Abs. 1 SGB IX“

Gemeinsame  
Empfehlung  
„Begutachtung“

Gemeinsame  
Empfehlung  
„Sozialdienste“

Weiterentwicklung des 
Jahresberichts über 
die Gemeinsamen 
Empfehlungen

Ökonomische 
Fragestellungen 
in der Reha und 
Teilhabe – 
trägerübergreifend

Rehabilitation und 
Teilhabe im Kontext 
von Sicherung und 
Wiederherstellung  
der Beschäftigungs-
fähigkeit

Beschäftigungs-
fähigkeit durch  
Betriebliches  
Eingliederungs-
management

Beschäftigungs-
fähigkeit im  
Kontext psychischer 
Gesundheit

Beschäftigungs- 
fähigkeit durch ver-
besserte Verzahnung 
von Rehabilitation 
mit Prävention in der 
Arbeitswelt

Mehrwert und Erfolgs-
modelle verbesserter 
Vernetzung in der 
Rehabilitation

Stärkung der Reha- 
Kompetenz von  
Ärzten & Ärztinnen 
und deren  
Zusammenarbeit mit  
Rehabilitationsträgern

Stärkung der 
Zusammenarbeit im 
trägerübergreifenden 
Rehabilitations-
prozess 

Weiterentwicklung 
des Rehabilitations-
prozesses

Verstärkte Nutzung 
von Instrumenten der 
Qualitätssicherung im 
trägerübergreifenden 
Rehabilitationsprozess

Konkrete Kriterien 
zur Definition von 
Rehabilitationserfolg

Übersicht über Ansätze 
und Instrumente der 
Fallsteuerung in der 
Rehabilitation

Kontinuierliche 
Verbesserung der 
Nachhaltigkeit im 
Rehabilitationsprozess

Rehabilitation und 
Teilhabe 2025 – 
Herausforderungen 
und Perspektiven

Weiterentwicklung & 
Implementierung der 
Reha & Teilhabe in 
Praxis, Wissenschaft 
und Öffentlichkeit

Trägerübergreifende 
Beratungsstandards

Handbuch für 
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in 
der Gemeinsamen 
Servicestelle

Handlungs-
empfehlungen zum 
Persönlichen Budget

Aktualisierung 
bestehender 
Arbeitshilfen zur 
Rehabilitation und 
Teilhabe

Rahmenempfehlungen 
zur ambulanten 
medizinischen 
Rehabilitation

ICF-Praxisleitfäden  
1 und 2

Qualitätsmanagement 
und Zertifizierung: 
Weiterentwicklung des 
Verfahrens nach 
§ 20 Abs. 2a SGB IX

Wegweiser für Ärzte 
und Ärztinnen sowie 
andere Fachkräfte der 
Rehabilitation

Wegweiser in leichter 
Sprache

Wegweiser zur 
Rehabilitation und 
Teilhabe von Kindern, 
Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen

Rehabilitation von 
Menschen mit 
Migrationshintergrund

Rehabilitation im 
internationalen 
Kontext

Umsetzung des BAR-
Maßnahmenkatalogs 
zur UN-BRK im 
Handlungsfeld 
„Internationale 
Kooperation“
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Kontinuierliche Aufgaben

Parallel zu den zahlreichen 

projektbezogenen Aufgaben und Themenfeldern gilt 

es unter anderem, mit Gremien der Selbstverwaltung, 

politischen Entscheidungsträgern, Leistungserbringern 

und Verbänden einen fortlaufenden Austausch und 

themenbezogene Abstimmungen zu gestalten. So ver-

deutlicht das zweite Aufgabenspektrum die kontinuierli-

che Gestaltungsbereitschaft zur Weiterentwicklung der 

Rehabilitation und Teilhabe.
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Weiterentwicklung 
der trägerübergrei-
fenden Zusammen-
arbeit, Umsetzung in 
der Praxis

Gemeinsame  
Empfehlungen  
nach SGB IX

Gemeinsame 
Servicestellen für 
Rehabilitation

Persönliches Budget Kontinuierliche  
trägerübergreifende 
Verbesserung von 
Effektivität & Effizienz 
in der Reha

Anregung und 
Beteiligung an 
Forschungsvorhaben

Weiterentwicklung 
und Umsetzung der 
medizinischen 
Rehabilitation

Förderung der 
Implementierung der 
ICF in die Praxis

Rehabilitation 
von Kindern und 
Jugendlichen

Geriatrische 
Rehabilitation

Rehabilitationssport 
und Funktionstraining

Hilfsmittelversorgung Arbeitshilfen zur 
Rehabilitation und 
Teilhabe

Rahmenempfehlungen 
und 
indikationsspezifische 
Konzepte

Weiterentwicklung 
der neurologischen 
Rehabilitation

Verzeichnis 
stationärer 
Einrichtungen zur 
medizinischen 
Rehabilitation

Weiterentwicklung 
und Umsetzung der 
Teilhabe am Arbeits-
leben/Leben in der 
Gemeinschaft

Weiterentwicklung und 
Umsetzung der Teilha-
be am Arbeitsleben

Betriebliches 
Eingliederungs-
management

Verzeichnis der Träger 
von Einrichtungen 
für Leistungen der 
Teilhabe  
am Arbeitsleben

Übergang  
Schule – Beruf

Weiterentwicklungen 
in den Bereichen 
Eingliederungshilfe  
und Pflege

Umsetzung 
„Qualitäts- 
management und 
Zertifizierung“

Koordinierung 
trägerübergreifender 
Zusammenarbeit 
auf Ebene der BAR: 
Gremienarbeit

Vorstand Mitgliederversamm-
lung

Ausschuss 
„Gemeinsame 
Empfehlungen“

Arbeitskreis 
„Rehabilitation und 
Teilhabe“

Sachverständigenrat 
der Ärzteschaft

Fort- und 
Weiterbildung

Trägerübergreifende 
Fachseminare

Schulungen für 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den 
Gemeinsamen 
Servicestellen

SGB-II-Schulungen

Sachverständigenrat 
der Behinderten-
verbände

Treffen der Behinder-
tenbeauftragten und 
der BAR

Barrierefreie 
Umweltgestaltung

Internationale  
Zusammenarbeit / 
Öffentlichkeitsarbeit, 
Aufklärung und 
Statistik

Medien der BAR Messen/Kongresse Fachgespräche Erstellung 
des jährlichen 
Geschäftsberichts

StatistikRehabilitation  
International  
Europarat
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Zertifi zierung der BAR



Wegweiser für mehr Qualität
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Nach dem Zertifikat ist vor dem Zertifikat 

Die intensive Vorbereitung und strikte Einhaltung der 

Vorgaben der DIN EN ISO 9001 in der Geschäfts-

stelle bestätigten zwei externe Auditoren im Februar 

2013. Positiv hervorgehoben wurde insbesondere 

die Beteiligung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter bei der Erarbeitung und Weiterentwicklung des 

Qualitätsmanagementsystems und das sehr gute 

Verständnis der QM-Systematiken bei allen  

Beteiligten. Doch hier will die BAR nicht stehen 

bleiben.

Arbeitsprozesse werden weiterhin analysiert und 

fortentwickelt, das Qualitätsmanagement-Hand-

buch erweitert und Managementziele umgesetzt. 

Im Rahmen kontinuierlicher Verbesserungsprozesse 

werden neben anstehender Audits mit dem Ziel 

einer Re-Zertifizierung auch fortan eine stärkere 

„Kundenorientierung“ sowie verbesserte Wirtschaft-

lichkeit der Verwaltungsabläufe angestrebt, um 

auch in Zukunft Leistungen und Produkte auf hohem 

Niveau anbieten zu können.

Nach dem Zertifikat ist vor dem Zertifikat 

Die intensive Vorbereitung und strikte Einhaltung der 

Vorgaben der DIN EN ISO 9001 in der Geschäfts-

stelle bestätigten zwei externe Auditoren im Februar 

2013. Positiv hervorgehoben wurde insbesondere 

die Beteiligung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter bei der Erarbeitung und Weiterentwicklung des 

Qualitätsmanagementsystems und das sehr gute 

Verständnis der QM-Systematiken bei allen 

Beteiligten. Doch hier will die BAR nicht stehen 

bleiben.

Arbeitsprozesse werden weiterhin analysiert und 

fortentwickelt, das Qualitätsmanagement-Hand-

buch erweitert und Managementziele umgesetzt. 

Im Rahmen kontinuierlicher Verbesserungsprozesse 

werden neben anstehender Audits mit dem Ziel 

einer Re-Zertifizierung auch fortan eine stärkere 

„Kundenorientierung“ sowie verbesserte Wirtschaft-

lichkeit der Verwaltungsabläufe angestrebt, um 

auch in Zukunft Leistungen und Produkte auf hohem 

Niveau anbieten zu können.
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Seit dem 27. 03. 2013 ist unsere Geschäftsstelle 

stolzer Träger eines QM-Zertifikats nach DIN EN ISO 

9001:2008. Überreicht durch die Cert-iq, wurde damit 

die Verwirklichung der internen Qualitätspolitik und 

Erreichung der Qualitätsziele anerkennend bestätigt.

Doch nicht zum Selbstzweck galt es sich einem 

Qualitätsmanagement-Verfahren zu unterziehen. „Wer 

Forderungen an Dritte stellt, sollte auch bereit sein, 

diese gegen sich gelten zu lassen“ – so die Ge-

schäftsführerin der BAR, Dr. Helga Seel. Nach ihrem 

gesetzlichen Auftrag formuliert die BAR grundsätzliche 

Erwartungen an Qualitätsmanagementsysteme von 

stationären Reha-Einrichtungen sowie dafür geeignete 

Zertifizierungsverfahren. Da liegt es auf der Hand, die 

hohen Vorgaben an andere auch auf sich selbst zu 

beziehen.

Hinzu kommt die Auffassung, dass die BAR als Dienst-

leister den komplexen und steigenden „Kunden“-Anfor- 

derungen der Mitglieder, der Menschen mit Behin-

derung sowie Politik und Öffentlichkeit verpflichtet ist. 

Dem kann sie nur gerecht werden, wenn die Prozesse, 

die der Erbringung ihrer Dienstleistungen zugrunde lie-

gen, regelmäßig überprüft, verbessert und bei Bedarf 

angepasst werden. Hierfür eignet sich ein umfassen-

des Qualitätsmanagementsystem.

Strukturen und Organisationsleitlinien wurden ein-

deutig und nachvollziehbar festgelegt, Kompetenz-

bereiche und Verantwortlichkeiten klar definiert und 

Arbeitsprozesse kontinuierlich optimiert. Im Sinne einer 

effektiveren und effizienteren Arbeitsweise galt es, die 

aus dem produzierenden Gewerbe mit (an)fassbaren 

und messbaren Produkten entlehnte DIN-Systematik 

in die Strukturen und Arbeitsweisen einer Verwaltung 

zu übersetzen, deren Arbeitsschwerpunkt in den nur 

schwer messbaren Bereichen von Innovation und 

Koordination liegt. 

Wegweisend für mehr Qualität, steht am Ende ein 

umfassendes und auf die individuellen Anforderungen 

der BAR angepasstes Managementsystem, dass opti-

mal für zukünftige Herausforderungen rüstet. 



Das Selbstverständnis der BAR

Innerhalb eines professionellen Qualitätsmanage-

ments ist zunächst das Selbstverständnis einer 

Organisation als klare Strategie und grundsätzliche 

Ausrichtung zu beschreiben. Die Werterhaltung und 

die angestrebten Ziele bilden das Fundament der 

Arbeit. Sie sind handlungsleitend und motivierend 

für die Geschäftsstelle und alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter.

Um nach außen das komplexe System der Rehabili-

tation und Teilhabe zu stärken und Orientierung zu 

bieten, ist auch nach innen ein klares Profil notwendig. 

Es braucht daher eine eigene Form von Orientierung 

und Verständigung, die über einen einzelnen Ori-

entierungsrahmen und dessen Laufzeit hinausgeht. 

Die Geschäftsstelle hat sich dazu erklärt: Im Sinne 

von Inklusion will sie mitwirken eine Gesellschaft zu 

verwirklichen, in der Menschen mit Behinderungen 

ihre vollständige, selbstbestimmte Teilhabe erreichen 

und Rehabilitation zielgerichtet, effektiv und effizient 

erbracht wird. Den individuellen Bedarfen der  

Menschen mit Behinderungen verpflichtet, versteht  

sie sich mit einer breiten Fachkompetenz in allen 

Feldern der Rehabilitation und Teilhabe als Partner, 

Dienstleister und Berater für ihre Mitglieder. 

Als Partner möchte die BAR ein System stärken, in 

dem innovative und ergebnisorientierte Lösungen im 

Sinne der Inklusion von Menschen mit Behinderungen 

möglich werden. Das Ziel ist, die Bedingungen für ein 

partnerschaftliches Miteinander aller an der Rehabili-

tation Beteiligten zu schaffen.

Als Dienstleister werden wichtige Informationen 

über die Arbeit der BAR und die Veränderungen im 

Rehabilitationsgeschehen zur Verfügung gestellt. Die 

BAR analysiert komplexe Fragestellungen und bietet 

Lösungen an. Sie vernetzt die beteiligten Akteure und 

bündelt Maßnahmen zu rehabilitationsrelevanten 

Themen.

Als Berater bringt die BAR ihre umfassende Experti-

se aktiv in Politik, Fachdiskussion, Wissenschaft und 

Gremien ein. Als Motor zur kontinuierlichen Weiterent-

wicklung des Rehabilitationsgeschehens initiiert und 

moderiert sie partizipative Entwicklungs- und Entschei-

dungsprozesse. 
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 Rehabilitationsgeschehen – Innovation durch Partnerschaft



Inklusion geht alle an

50 Artikel und 155 Länder für ein  
gleichberechtigtes Leben 

Behinderten Menschen Teilhabe an der Gesellschaft 

zu garantieren – dazu verpflichteten sich bereits 155 

Länder (Stand: März 2013) durch die Unterzeichnung 

der UN-Konvention über die Rechte von Menschen 

mit Behinderung (UN-BRK). In 50 Artikeln formuliert 

das Abkommen präzise Vorgaben und Regelungen 

zur Sicherstellung einer selbstständigen Lebensführung 

und der Inklusion behinderter Menschen, als Grund-

prinzipien gesellschaftlichen Zusammenlebens.

Strukturen und Gesetze weiterentwickeln

Mit dem Nationalen Aktionsplan (NAP) zur Umset-

zung der UN-BRK soll der Leitgedanke der Inklusion 

nicht nur auf dem Papier stehen, sondern in konkret 

formulierten Maßnahmen Umsetzung erfahren. Unter 

dem Titel „Unser Weg in eine inklusive Gesellschaft“ 

beschreibt der Aktionsplan eine Vielzahl verschiede-

ner Vorhaben, Projekte und Aktionen aus allen Le-

bensbereichen. Die Bundesregierung verabschiedete 

2011 ein Maßnahmenpaket, um den strukturellen und 

rechtlichen Herausforderungen auf dem Weg zu einer 

inklusiven Gesellschaft zu begegnen. 

Deutschland berichtet, Taten sind gefordert

Im Juli 2013 wurde der neue Teilhabebericht der 

Bundesregierung über die Lebenslagen von Menschen 

mit Beeinträchtigungen verabschiedet. Der Bericht 

zeigt auf, in welchen Lebensbereichen behinderte 

Menschen problemlos am gesellschaftlichen Leben 

teilnehmen und in welchen sie auf Barrieren stoßen. 

Dagegen fällt die Übersicht über Teilhabe fördernde 

Aktivitäten und Maßnahmen entlang der definierten 

Lebenslagen eher schmal aus, was explizit als Defizit 

benannt wurde. Hier gilt es anzusetzen.

Impulse setzen und Anknüpfungspunkte festlegen

Die Erreichung einer inklusiven Gesellschaft geht alle 

an. Nur wenn die Akteure sich ihrer Verantwortung 

bewusst sind und aktiv mitwirken, lässt sich dies errei-

chen. Die BAR leistet ihren Beitrag durch die konse-

quente und kontinuierliche Einbeziehung der Anforde-

rungen der UN-BRK an Rehabilitation und Teilhabe in 

alle Vorhaben auf Ebene der BAR: 

•	  Informieren über die Ziele der UN-BRK, sensibili-

sieren für die Belange behinderter Menschen und 

vermitteln, was eine inklusive Gesellschaft aus-

Pa
rt

n
er

31

macht. Dies sind feste Bestandteile des Fort- und 

Weiterbildungsangebots, der Aufklärungsmaß-

nahmen und der Öffentlichkeitsarbeit.  

•	  Unterschiedliche Akteursgruppen der Rehabilita-

tion zusammenzubringen, dafür braucht es eine 

konsequente Netzwerkarbeit. Neben diversen 

Gremien, ist die BAR auch mit Leistungserbringern 

und ebenso mit Behindertenverbänden hervor-

ragend vernetzt. Zudem pflegt sie regelmäßigen 

Austausch mit dem Beauftragten der Bundesregie-

rung und der Länder für die Belange behinderter 

Menschen. So wird dazu beigetragen, dass die 

Expertise behinderter Menschen in die Arbeits-

ergebnisse mit einfließt und Partizipation gelebt 

wird.  

•	  Auch der Aspekt der Barrierefreiheit in den Arti-

keln 9 „Zugänglichkeit“ und 20 „Persönliche Mo-

bilität“ der UN-BRK wird aufgegriffen. Bereits seit 

1982 befasst sich die BAR-Arbeitsgruppe „Barrie-

refreie Umweltgestaltung“ mit dem Ausbau einer 

barrierefreien Umwelt. Neben der Herausgabe 

der Publikation „Die 10 Gebote der Barrierefreiheit 

– Barrierefreiheit in 10 Kernpunkten“ und einem 

Flyer in leichter Sprache widmet sich die BAR seit 

2013 der Erarbeitung einer Version des Standard-

werks „Wegweiser –Rehabilitation und Teilhabe 

behinderter Menschen“ in leichter Sprache.  

•	  Im Sinne der internationalen Kooperation 

und des Voneinander-Lernens wurden in einem 

abgeschlossenen Projekt Rehabilitationsansätze 

der EU erfasst. Zudem bestehen Kontakte zum 

Weltverband „Rehabilitation International“ bei 

dem die BAR Mitglied ist sowie zum Forum der eu-

ropäischen Sozialversicherung „European Social 

Insurance Platform“ und zum European Disability 

Forum“.  

•	  Zudem hat die BAR zusammen mit ihren Mitglie-

dern einen „Maßnahmenkatalog der Reha-

Träger zur Umsetzung der UN-BRK“ erstellt. 

Fokussiert wurden die drei Handlungsfelder der 

Bewusstseinsbildung, Barrierefreiheit und der in-

ternationalen Kooperation. An den Vorgaben der 

deutschen Monitoring-Stelle zur Umsetzung der 

UN-BRK orientiert, sollen dort aufgeführte Maß-

nahmen für den Bereich der Rehabilitation konti-

nuierlich umgesetzt und ggf. erweitert werden.
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Demografie und Reha

Kaum eine Entwicklung wird Deutschland in den 

kommenden Jahren so prägen wie der demografische 

Wandel. Heute sind es ca. 5 Prozent der Bevölkerung, 

im Jahre 2050 werden bereits dreimal so viele Men-

schen 80 Jahre und älter sein (s. Grafik). Ein größerer 

Anteil älterer Menschen an der Bevölkerung bedeutet 

enorme Herausforderungen für die sozialen Siche-

rungssysteme. Politik und Gesellschaft sind gefordert, 

bereits heute Strategien zu entwickeln, um diesen 

Herausforderungen zu begegnen.

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels 

nimmt die Bedeutung der Rehabilitation deutlich zu. 

Sinkende Geburtenraten, steigende Lebenserwartung 

und die Zunahme chronischer Erkrankungen - bei 

gleichzeitiger Notwendigkeit einer längeren Lebensar-

beitszeit: An diesen Tatsachen kommt niemand vorbei, 

der sich mit der gesellschaftlichen Entwicklung befasst. 

Prävention und Rehabilitation tragen dazu bei, 

Menschen auch im Alter länger gesund und aktiv zu 

erhalten, ihnen Lebensqualität und Selbstbestimmung 

zu ermöglichen sowie Frühverrentung und Pflegebe-

dürftigkeit zu vermeiden. 

Die Rehabilitation eröffnet beste Chancen für eine 

umfassende und interdisziplinäre Behandlung chro-

nisch kranker Menschen und sichert deren Verbleib im 

Erwerbsleben. 

Anknüpfungspunkte für die BAR

Auch für die BAR sind die Auswirkungen des demogra-

fischen Wandels auf die sozialen Sicherungssysteme 

und die Rehabilitation handlungsleitend für die Aus-

gestaltung der inhaltlichen Arbeit des vergangenen 

Jahres. Das machten Dr. Anna Robra und Ingo Nürn-

berger, Vorstandsvorsitzende der BAR sowie Eckehard 

Linnemann, alternierender Vorsitzender der Mitglieder-

versammlung der BAR anlässlich der Vorstandssitzung 

am 22. Mai deutlich. Im Vorfeld des 2. Demografiegip-

fels der Bundesregierung waren sie im Rahmen eines 

übergreifenden Dialogprozesses in verschiedenen 

thematischen Arbeitsgruppen engagiert. So wurde 

etwa in der Arbeitsgruppe „Motiviert, qualifiziert und 

gesund arbeiten“ intensiv über die Gesunderhaltung 

und damit die Erhaltung der Arbeitskraft von Beschäf-

tigten diskutiert. Die Vorgaben sind also klar: Es muss 

dafür gesorgt werden, dass die Beschäftigten bis zum 

Rentenalter gesund, qualifiziert und motiviert erwerbs-

tätig sein können. Um dies zu erreichen muss beson-

deres Augenmerk darauf gelegt werden, in stärkerem 
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Maße als bisher proaktiv zu handeln und in jeder 

Hinsicht Bedarfe frühzeitig zu erkennen. 

Nicht weniger wichtig ist die gezielte Aufklärung 

von Unternehmen und Belegschaft, um zur Ver-

fügung stehende Leistungen effizienter nutzen zu 

können. Besonders die Problematik steigender 

psychischer Erkrankungen macht die Wechselwir-

kungen zwischen Arbeit und psychischer Gesund-

heit im betrieblichen Kontext deutlich. Hier kommt 

der Unterstützung durch die Sozialleistungsträger 

und damit auch den Leistungen der Rehabilitation 

eine besondere Bedeutung zu. Unternehmen sollen 

gezielter beraten werden und bei der Umsetzung 

von Leistungen spielt eine bessere Abstimmung der 

Abläufe der verschiedenen Träger eine wichtige 

Rolle. 

Auch die Demografiestrategie der Bundesregierung 

bietet gerade im Bereich Arbeit und Gesundheit 

konkrete Bezugspunkte für die aktuellen Projekte 

und Handlungsfelder. Zu nennen wären hier Stich-

worte wie die Schaffung eines „trägerübergreifen-

den Fallmanagements“ oder auch die Beratung und 

Unterstützung von Unternehmen bezüglich demo-

grafischer Fragestellungen. Hier geht es einerseits 

darum, sich für komplexe Fallkonstellationen auf ein 

Fallmanagement über Trägergrenzen hinaus zu ver-

ständigen und andererseits darum, Instrumente zu 

entwickeln, die gerade kleine und mittlere Unterneh-

men bei der Bewältigung des auf sie zukommenden 

Fachkräftemangels zu unterstützen. 

Es wird deutlich: Die Bedeutung des Themas De-

mografie und die Folgen für die Rehabilitation sind 

für die Arbeit der BAR und ihrer Mitglieder auch in 

Zukunft von besonderer Relevanz.
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Anteil der Bevölkerung im Alter von 80 Jahren und älter in %

Quelle: Statistisches Bundesamt (2009)
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Es braucht eine verlässliche Datenlage

Eine Grundlage zur Entwicklung von Maßnahmen, die 

umfassende Rehabilitation und Teilhabe verwirklichen 

sollen, ist das Vorliegen verlässlicher Zahlen. Statisti-

sche Informationen und quantitative Angaben ermög-

lichen erst die systematische Verknüpfung zwischen 

bezifferbaren Erfahrungswerten und theoretischen 

Aussagen. Diesen Handlungsauftrag formuliert auch 

die UN-BRK in Artikel 31. 

Hierzu leistet die BAR ihren Beitrag. So werden im 

Laufe des Jahres die verschiedenen Reha-Träger 

und Sozialpartner, das statistische Bundesamt sowie 

weitere Akteure angeschrieben und kontaktiert, um 

eine – bisher einzigartige – trägerübergreifende Zu-

sammenstellung von Zahlen und Daten im Bereich der 

Rehabilitation zu bieten.
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Fast 17 Mio. Menschen der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland sind 

von einer gesundheitlichen Beeinträchtigung betroffen.1

Der für 2012 ermittelte Krankenstand entspricht einer durchschnittlich 

gemeldeten erkrankungsbedingten Fehlzeit von 14,17 Tagen je Er-

werbsperson.2

Das Rehabilitationsgeschehen – Zahlen sprechen 
Bände

Kaum etwas wirkt so nachhaltig und einprägsam wie 

eindrucksvolle Zahlen. Die kommentarlose Zusammen-

stellung aussagekräftiger Daten, die im Zusammen-

hang mit Rehabilitation und Teilhabe stehen, bietet 

eine andere Form des Erkenntnisprozesses. Sie pola-

risiert, provoziert und simplifiziert – als Anregung zur 

Interpretation, Diskussion und weiterem Aktiv werden 

im Rahmen der BAR.
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Der volkswirtschaftliche Schaden wegen Arbeitsunfähigkeiten aufgrund von  

psychischen Verhaltensauffälligkeiten durch Suchterkrankungen liegt bei etwa 

1,3 Milliarden Euro pro Jahr.4

Für das Jahr 2025 liegt der prognostizierte Bedarf an barrierefreien  

Wohnungen bei über 2 Mio.5

1  BMAS (2013): Teilhabebericht der Bundesregierung über die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen, S. 7

2 Techniker-Krankenkasse (2013): Gesundheitsreport 2013, S. 10

3 Europäische Kommission (2012): Flash Eurobarometer 345. Zugänglichkeit – Zusammenfassung, S. 9.

4 AOK (2013): Fehlzeitenreport 2013, S. 6.

5 Deutscher Bundestag, www.bundestag.de/presse/hib/2012_05/2012_230/06.html 

6 Bertelsmann-Stiftung (2013): Inklusion in Deutschland – eine bildungsstatistische Analyse, S. 4.

7 DRV Bund (2013): Rehabilitation 2012. Statistik der Deutschen Rentenversicherung, Tabelle 14M.

8  Allianz chronischer seltener Erkrankungen, http://www.achse-online.de/cms/was_tut_achse/infos_verbessern/ 

infos_verbessern.php?back=true

Jeder vierte Schüler mit Förderbedarf besucht inzwischen eine reguläre  

Schule, während es zum Zeitpunkt der Ratifizierung der UN-Konvention 2009 

noch nicht einmal jeder Fünfte war.6

Im Verhältnis aller stationären Leistungen zur medizinischen Rehabilitation der 

Deutschen Rentenversicherung betreffen 31,3 Prozent Krankheiten des Mus-

kel-Skelett-Systems und des Bindegewebes.7

Rund 4 Mio. Menschen in Deutschland sind von über 5.000 seltenen  

Erkrankungen und Behinderungen betroffen, die kaum wahrgenommen wer-

den.8



38

Ze
rt

ifi
zi

er
u

n
g

Von 2010 bis 2014 werden aus deutschen und europäischen Mitteln 53 Mio. 
Euro für transnationale Austauschprogramme gefördert, um Menschen mit Be-

hinderung berufspraktische Erfahrungen im EU-Ausland sammeln zu lassen.9

Die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) haben bereits seit 

17 Jahren ein betriebliches Suchtpräventionsprogramm.10

Barrierefreies Reisen durch Inanspruchnahme des Mobilitätsservice der  

Deutschen Bahn ist zwischen 06.00 Uhr und 22.00 Uhr möglich.11
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74.460 Erwerbsminderungen aufgrund psychischer Beeinträchtigung wurden 

im Jahr 2010 vergeben, was eine Verdopplung seit dem Jahr 2000 darstellt.12

Mit rund 2,5 Mio. Euro förderte 2013 der LWV Hessen 70 psychosoziale 

Beratungsstellen.13

9 BMBF (2013): Berufsbildungsbericht 2013, S. 69.

10 AOK (2013): Fehlzeitenreport 2013, S. 3.

11 Deutsche Bahn, http://www.bahn.de/p/view/service/barrierefrei/mobilitaetsservice.shtml

12 DRV Bund (2012): Rentenzugang 2012. Statistik der Deutschen Rentenversicherung, Tabelle 224 Z.

13  Kooperation Behinderter im Internet e. V., http://www.kobinet-nachrichten.org/de/1/nachrichten/27725/%C3%9Cber-

25-Millionen-Euro-f%C3%BCr-Psychosoziale-Beratungsstellen.html 

14 Statistisches Bundesamt (2013): Ergebnisse der Sozialhilfestatistik 2011, S. 207.

15 BMAS, http://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Pressemitteilungen/bundestag-persoenliches-budget.html

16 Bundesarbeitsgemeinschaft WfbM, www.bagwfbm.de/page/101

17 Techniker-Krankenkasse (2013): Gesundheitsreport 2013, S. 12

18 Gesundheitsberichterstattung des Bundes, www.gbe-bund.de

19 Bundesagentur für Arbeit (2010): Beschäftigungsstatistik Schwerbehinderte Menschen in Beschäftigung. Tabelle 6

Im Jahresverlauf 2011 erhielten rund 788.000 Personen Eingliederungshilfe für 

behinderte Menschen nach dem SGB XII, das sind 2,4 Prozent mehr als im Vor-

jahr.14

Die Anzahl der in Deutschland bewilligten Persönlichen Budgets hat sich seit 

dem ersten Budgettag 2010 mehr als verdoppelt.15

Ein Werkstattbeschäftigter im sogenannten Arbeitsbereich einer WfbM 
verdiente im Jahr 2011 monatlich durchschnittlich 180 Euro.16

Unter Berufstätigen stiegen die gemeldeten Fehlzeiten mit der Diagnose von 

psychischen Störungen von 2006 bis 2012 um 76 Prozent.17

Seit dem Jahr 2000 ist die Anzahl der Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtun-

gen von 1.393 auf 1.212 im Jahr 2012 gesunken.18

Entgegen 1,5 Mio. Ausbildungsplätzen insgesamt absolvierten 2010 nur 
6.700 schwerbehinderte Jugendliche eine reguläre betriebliche Ausbil-
dung.19
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Reha-Statistiken über Ausgaben und Leistungen 

Stets aktuell werden die Zahlen aus einzelnen reha-

trägerspezifischen Statistiken gebündelt und aufbe-

reitet. Als Zusammenstellung stehen zum einen die 

Ausgaben für Rehabilitation und Teilhabe im 3-Jah-

resvergleich sowie die Leistungen der medizinischen 

Rehabilitation und Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-

leben zur Verfügung.

Bei Betrachtung der Gesamtausgaben sind für Leis-

tungen zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe 

am Arbeitsleben sowie zur Teilhabe am Leben in der 

Gemeinschaft 30,6 Mrd. Euro ausgegeben worden. 

30,6 Mrd. für Rehabilitation und Teilhabe im Jahr 2012 

– das sind 972 Mio. höhere Ausgaben im Vergleich 

zum Vorjahr. Seit 2006 steigen die Aufwendungen der 

Sozialleistungsträger stetig.
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2010 2011 2012
Veränd. 

in %

Krankenversicherung (GKV), 2.660 2.706 2749 1,6%

- Stationäre Anschlussrehabilitation gesamt 1.680 1.677 1.682 0,3%

- Stationäre Rehabilitation gesamt 318 306 324 5,7%

- Rehabilitation für Mütter und Väter 26 20 20 0,7%

- Ambulante Rehabilitation gesamt 107 110 110 0,3%

- Beiträge zur UV für Rehabilitanden 60 58 63 8,2%

- Rehasport / Funktionstraining 134 170 170 -0,1%

- Sonstige ergänzende Leistungen 88 85 87 1,5%

- Leistungen in sozialpäd. Zentren 166 186 195 4,9%

- Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung 78 88 89 1,1%

- Persönliches Budget 3,0 5,7 8,6 49,6%

Rentenversicherung (GRV), darunter: 5.559 5.658 5.862 3,6%

- Medizinische Reha-Leistungen 3.513 3.629 3.859 6,3%

- Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (LTA) 1.262 1.228 1.172 -4,6%

- Sonstige Leistungen nach § 31 SGB VI 502 493 504 2,2%

- Sozialversicherungsbeiträge 284 307 327 6,5%

- Persönliches Budget k.A. 0,1 0,3 463,4%

Altersversicherung der Landwirte 17,1 16,3 14,9 -8,6%

Unfallversicherung (GUV), darunter: [2] 3.676 3.798 3.850 1,4%

- ambulante Heilbehandlung und Zahnersatz 1.233 1.275 1.308 2,6%

- stationäre Behandlung und häusliche Krankenpflege 1.029 1.047 1.042 -0,5%

- Verletztengeld und besondere Unterstützung 584 602 601 -0,1%

- sonstige Heilbehandlungskosten 651 687 714 4,0%

- Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (LTA) 180 187 185 -0,7%

Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften 311 341 328 -3,8%

- Persönliches Budget 0,3 0,6 0,8 38,0%

Bundesagentur für Arbeit, darunter: 2.420 2.341 2.269 -3,1%

- Pflichtleistungen der LTA 2.349 2.271 2.154 -5,2%

- Ermessensleistungen der LTA 66 64 108 68,8%

- Persönliches Budget 5,5 5,8 6,7 15,5%

Integrationsämter, darunter: 370 397 429 7,9%

- Begleitende Hilfe im Arbeitsleben 295 311 330 6,2%

- Arbeitsmarktprogramm 16 25 31 24,5%

- Sonstige Leistungen 59 61 67 10,2%

- Trägerübergreifendes Persönliches Budget 0,2 0,3 0,1 -57,7%

Sozialhilfe (Eingliederungshilfe), darunter: [3] 13.842 14.402 15.129 5,1%

- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 56 41 39 -6,6%

- Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 205 219 39 -82,2%

- Leistungen in anerkannten WfbM 3.691 3.851 3.855 0,1%

- Weitere Leistungen zur Teilhabe, darunter: 9.891 10.291 11.196 8,8%

   - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft nach § 55 SGB IX 8.405 8.790 9.622 9,5%

   - Weitere Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 54 SGB XII 1.010 1.044 1.118 7,1%

   - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe 476 457 456 -0,1%

Ausgaben insgesamt 28.855 29.659 30.631 3,3%

Ausgaben für Rehabilitation und Teilhabe 

(in Mio.) [1]

[1] Abweichungen im Summenverhältnis ergeben sich durch das Runden der Zahlen.       

[2] In der DGUV kann eine Aufspaltung der Ausgaben zur Heilbehandlung und zur medizinschen Rehabilitation nicht vorgenommen werden.  

[3] Bruttoausgaben. 
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2008  2009 2010 2011 2012

Leistungen der medizinischen Rehabilitation

Krankenversicherung (GKV)* 778.584 793.005 796.122 800.154 765.241

Rentenversicherung (GRV)** 942.622 978.335 996.154 966.323 1.004.617

* Rehafälle  

** abgeschlossene Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (Übergangsgeldfälle)

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Bundesagentur für Arbeit* 160.501 154.350 147.686 137.843 129.201

Rentenversicherung (GRV)** 121.069 132.259 135.211 130.888 126.917

* Jahresdurchschnitt Bestand der Rehabilitanden (SGB III) 

** abgeschlossene Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

GESAMT (LEISTUNGEN) 2.002.776 2.057.949 2.075.173 2.035.208 2.025.976

Anträge auf Leistungen der medizinischen Rehabilitation

Krankenversicherung (GKV) 947.847 1.041.803 1.006.864 933.231 960.452

Rentenversicherung (GRV) 1.589.104 1.638.294 1.669.142 1.690.818 1.692.801

Anträge auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Bundesagentur für Arbeit k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

Rentenversicherung (GRV) 385.364 399.688 412.966 397.388 403.938

GESAMT (ANTRÄGE) 2.922.315 3.079.785 3.088.972 3.021.437 3.057.191

Quellen:    

Statistik der Deutschen Rentenversicherung, Rehabilitation 2007-2012    

Bundesagentur für Arbeit, Förderstatistik, Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben - Rehabilitanden Deutschland 2007-2012   

BMG, Ergebnisse der Statistik KG5, Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen der Gesetzlichen Krankenversicherungen 2009-2012 

    

Leistungen der medizinischen Rehabilitation und Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
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Ausgaben für Rehabilitation und Teilhabe von 2004 bis 2012 (in Mio. Euro)
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Ausgaben-Verhältnis der Rehabilitationsträger 2012 (in %)

Krankenversicherung 9 % 

Rentenversicherung 19 %

Sozialhilfe 49 %

Alterssicherung der Landwirte 0 %

Unfallversicherung 13 %

Bundesagentur für Arbeit 8 %

Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften 1 %

Integrationsämter 1 % 

25.637 25.026 25.073 25.251
26.363

27.816
28.855

29.659

30.631
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 Bundesagentur für Arbeit   Rentenversicherung (GRV)
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Menschen mit seelischer Behinderung 
im Fokus von Rehabilitation und Teilhabe

Etwa 190.000 Menschen erhielten 2012 erstmals eine 

Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit. In 42,1 

Prozent aller Fälle waren psychische Störungen wie 

Depressionen oder Angstzustände für das vorzeitige 

Ausscheiden aus dem Berufsleben verantwortlich. 2011 

lag diese Quote noch bei 41,0 Prozent. Erst an zweiter 

Stelle stehen Krankheiten des Muskel-Skelettsystems 

mit einem Anteil von knapp 14 Prozent, gefolgt von 

Krebs- und Kreislauferkrankungen. Das zeigen Zahlen 

der Deutschen Rentenversicherung.

Psychische Störungen bestimmen immer stärker das 

Spektrum der Krankheitsdiagnosen in Deutschland. 

Nach einer Statistik der Techniker Krankenkasse (TK) 

stieg die Zahl der Fehltage wegen psychischer Erkran-

kungen seit dem Jahr 2000 um 75 Prozent. 

Die Arbeitswelt wandelt sich rapide. Dort nehmen 

körperliche Belastungen ab, während die psychischen 

zunehmen. 36 Prozent aller neuen Erwerbsminde-

rungsrenten betrafen dabei Personen unter 50 Jahren. 

Der Handlungsdruck in Politik und Gesellschaft steigt. 

Wie lässt sich die Situation von Menschen mit seeli-

scher Behinderung im Fokus von Rehabilitation und 

Teilhabe verbessern?

Die Rehabilitation und Teilhabe der betroffenen Men-

schen setzen funktionierende Übergänge zwischen 

den Schnittstellen des Systems voraus. Hier liegt auch 

ein wichtiges Aufgabenfeld der BAR und ihrer Mitglie-

der. Im Zusammenspiel der Akteure sollen strukturelle 

Hindernisse überwunden werden. Nur so lassen sich 

individuell ausgerichtete und umfassende Unterstüt-

zungsmöglichkeiten für Menschen mit einer seelischen 

Behinderung realisieren. 

Die Zielsetzungen der UN-BRK sind dabei wichtige 

Grundlagen für die Ausrichtung der Arbeit der BAR. 

Stichwort Beschäftigungsfähigkeit. Artikel 26 UN-BRK 

fordert umfassend die Stärkung von Habilitations- und 

Rehabilitationsdiensten (Gesundheit, Beschäftigung, 

Bildung, Sozialdienste). Gerade die zukünftige Gestal-

tung der sozialen Sicherungssysteme ist für den Erhalt 

der Beschäftigungsfähigkeit von zentraler Bedeutung 

– und für die Rehabilitation eine große Herausforde-

rung. Konkret heißt das: Mehr Reha-Bedarf wegen 

gleichzeitiger Verlängerung der Lebensarbeitszeit. 

Immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

brauchen Reha, zunehmend aufgrund psychischer 

Erkrankungen. In Deutschland hat sich diese Quote 

in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. Die 
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Wiedereingliederung für Menschen mit psychischer 

Beeinträchtigung ist vielschichtig. Es erfordert neue 

und gemeinsame Konzepte – von den Reha-

Trägern, den Sozialpartnern, den Betrieben und 

der Politik. Und ein Handeln, das der Inklusion und 

Teilhabe von Menschen mit Behinderung verpflichtet 

ist. Die Arbeitsfelder der BAR, die sich in Projekten 

zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement, zur 

Beschäftigungsfähigkeit im Kontext psychischer 

Gesundheit oder zur besseren Verzahnung von 

Rehabilitation mit Prävention in der Arbeitswelt 

konkretisieren, setzen genau hier an. 
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Verlorenes Geld

Die Kosten für psychische Erkrankungen infolge von Arbeitsbelastungen betragen: 

Direkte Kosten  3,0 Mrd. Euro 
Indirekte Kosten   3,3 Mrd. Euro 
Weitere Kosten* 0,8 Mrd. Euro 

* Krankengeld und Folgekosten für die Rentenversicherung

Psychische Störungen: Arbeitsfähigkeit leidet erheblich

Ein Krankheitsfall kostete so viele Arbeitstage bei:

Sucht   45,3 Arbeitstage 
Angststörungen  43,3 Arbeitstage 
Depressionen 25,1 Arbeitstage 

Quelle: Bödeker 2011
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Kooperation auf internationaler Ebene

Rehabilitation International (RI)

Rehabilitation kennt keine Grenzen und wird immer 

bedeutender. Sie muss sich vernetzen, ineinandergrei-

fen um im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention 

Inklusion voranzutreiben. Das hat die BAR bereits in 

den 70er-Jahren erkannt, als sie Mitglied im Weltver-

band Rehabilitation International (RI) wurde.

RI wurde 1922 gegründet und ist das einzige welt-

weite Netzwerk, in dem Menschen mit Behinderung, 

Rehabilitationsträger, Leistungserbringer, Juristen, 

Fachleute aus Wissenschaft und Forschung sowie 

Regierungsstellen, die für Behindertenpolitik verant-

wortlich sind, zusammenarbeiten. Gemeinsames Ziel 

ist es, die Teilhabe behinderter Menschen und eine 

Verbesserung der Lebensqualität für rehabilitationsbe-

dürftige Menschen zu erreichen. 

Mit Mitgliedsorganisationen in über 100 Ländern und 

in allen Regionen der Welt, bietet RI eine internatio-

nale Diskussionsplattform. Der derzeitige RI-Präsident 

ist der Norweger Jan Arne Monsbakken. Das RI-Büro 

in New York unterhält offizielle Beziehungen zu den 

Vereinten Nationen und deren UN-Organisationen 

bzw. UN-Agenturen wie z. B. zur WHO (Gesundheit), 

ILO (Beschäftigung), UNESCO (Kultur, Bildung, Wohl-

stand) und UNICEF (Kinderrechte). 

Die BAR ist zusammen mit der Deutschen Vereinigung 

für Rehabilitation (DVfR) die deutsche Vertretung. Ge-

meinsam bilden sie das deutsche RI-Nationalsekretari-

at. Das Amt der Nationalsekretärin und der Vertreterin 

wechselt in einem Vier-Jahres-Turnus. Seit November 

2012 stellt die BAR mit Dr. Regina Ernst die deutsche RI- 

Nationalsekretärin und Dr. Larissa Beck (DVfR) ist die 

stellvertretende deutsche Nationalsekretärin. Darüber 

hinaus stellt die BAR im Rahmen ihrer RI-Mitgliedschaft 

die Verbindungsbeauftragte zum Europarat.

Als RI-Mitglied ist die BAR in verschiedene internatio-

nale Aktivitäten eingebunden. Auf europäischer Ebene 

engagiert sich die BAR im Netzwerk von RI-Europa, 

deren europäischer RI-Vizepräsident derzeit Dr. Joa-

chim Breuer (DGUV) ist. Um die Arbeit von RI-Europa 

einem größeren Kreis bekannt zu machen, wurde ein 

gemeinsames Positionspapier mit dem Titel „Rehabili-

tation in Europa“ erarbeitet, das als Flyer veröffentlicht 

wurde.
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Internationale Gäste bei der BAR

Die BAR informiert Institutionen oder Delegationen 

aus dem Ausland über das Rehabilitationssystem 

in Deutschland und die Aufgaben der BAR. 2013 

wurden beispielsweise im Mai auf Initiative aus 

dem Kreis der BAR-Mitglieder Mitarbeiter aus dem 

System der sozialen Sicherung in Indonesien im 

Rahmen eines mehrwöchigen Studienaufenthalts in 

Europa auch in der BAR-Geschäftsstelle begrüßt. 

Im August 2013 wurde weiterhin ein von der  

Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) 

ausgerichteter, mehrtägiger Besuch einer Dele-

gation aus Namibia (Vertreter der Social Security 

Commission) in Berlin mit begleitet. Die Teilnehmer 

und Teilnehmerinnen hörten unter anderem Beiträge 

zum Schwerpunkt „Wege zur Sicherung beruflicher 

(Re-)Integration“. 

Schließlich unterstützte die BAR im September einen 

von der Deutschen Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) organisierten mehrtägigen 

Aufenthalt einer Delegation aus Indien in Deutsch-

land. Bei der Gestaltung eines Austauschs in der 

BAR-Geschäftsstelle konnten neben dem Beitrag der 

BAR Impulsreferate weiterer Akteure ermöglicht wer-

den. Vertreter der DRV Baden-Württemberg (Heike 

Martin, Helmut Hellstern) berichteten über die Praxis 

der Gemeinsamen Servicestellen für Rehabilitation, 

Annetraud Grote (Paul-Ehrlich-Institut) über erfolg-

reiche Praxisprojekte bei der Sicherung der Inklusion 

von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit 

Behinderung in den Arbeitsprozess. 

In allen Diskussionen mit und Rückmeldungen von 

Gästen aus dem Ausland wurde deutlich, dass die 

BAR eine geeignete Plattform ist, um das trägerüber-

greifende Rehabilitationssystem in seiner Komplexi-

tät zu erläutern.
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Aus der Praxis für die Praxis:  
Konzeptentwicklung für ein  
trägerübergreifendes Wissensportal

Die Bedeutung einer guten Beratung im Bereich von 

Rehabilitation und Teilhabe ist nicht hoch genug ein-

zuschätzen. Dabei steht „gute Beratung“ vielfach für 

trägerübergreifende Beratung. Forderungen, wie sie 

im Rahmen des Nationalen Aktionsplan der Bundesre-

gierung zur Umsetzung der UN-BRK, den Ergebnissen 

aus dem „RehaFutur“-Prozess, dem BMAS-Projekt „Pro-

zesskettenanalyse im Bereich Trägerübergreifendes 

Persönliches Budget und Gemeinsame Servicestellen“ 

sowie den BAR-Schulungen von Mitarbeiterinnen  

und Mitarbeitern der Gemeinsamen Servicestellen 

formuliert werden, sind genau darauf ausgerichtet. 

Wer trägerübergreifende Beratung letzten Endes 

leisten soll, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

bei den Gemeinsamen Servicestellen und bei den 

Rehablitationsträgern. Breit angelegte und möglichst 

umfassende Information über die Hilfemöglichkeiten, 

Klärung von Zuständigkeiten der Sozialleistungsträger, 

Unterstützung im Antragsverfahren, Abstimmung mit 

allen beteiligten Akteuren, Übernahme einer „Lot-

senfunktion“ – das sind einige wenige Erwartungen, 

die formuliert werden. Um diese erfüllen zu können, 

braucht es einen fundierten Überblick und eine gute 

Orientierung im Sozialleistungssystem. Dies gilt sowohl 

für die Leistungsmöglichkeiten wie auch für die bei 

den einzelnen Trägern geltenden Regelungen und 

ebenso für die aktuelle Rechtsprechung. Darüber 

hinaus wird die trägerübergreifende Zusammenarbeit 

im gegliederten Sozialleistungssystem dann besser 

gelingen, wenn den Rehabilitationsberaterinnen  

und -beratern „Handwerkszeug“ zur Verfügung steht, 

diese zu planen, Abstimmungen ohne große Umwege 

herbeizuführen, die Ansprechpartner beim jeweils 

anderen Akteur schneller zu finden und kontaktieren 

zu können. 

Das „Wissensportal“ als webbasierte Plattform 

für trägerübergreifende Arbeit soll genau diese 

Unterstützung bieten: erforderliches Wissen leicht 

zugänglich machen und durch den Einsatz moder-

ner Informations- und Kommunikationstechnologien 

vernetztes Arbeiten erleichtern und für die Menschen 

mit Behinderung eine gute Beratung sicherstellen. Das 

Portal soll die bei jedem einzelnen Rehabilitationsträ-

ger vorhandenen Intranet-Plattformen nicht ersetzen, 

sondern eine sinnvolle Ergänzung dazu darstellen.

In ihrer Mai-Sitzung haben die Mitglieder des Vor-

standes die BAR beauftragt, zunächst eine Konzeption 
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für ein trägerübergreifendes, webbasiertes Intranet-

Portal zu erarbeiten, die neben Inhalten und tech-

nischen Anforderungen auch die mit dem Betrieb 

verbundenen personellen und finanziellen Aufwän-

de darstellt. Die Arbeiten sind im Juni gestartet und 

erfolgen für den inhaltlichen Teil auf Ebene der BAR 

und für die technischen Anforderungen durch einen 

externen Dienstleister. 

Sozialleistungsträger und auch Behindertenver-

bände sind in dieses zukunftsweisende Vorhaben 

eng eingebunden, zum einen in den gegründeten 

Projektbeirat, zum anderen als Experten bei geziel-

ten Fragestellungen. Den Auftakt dazu bildete eine 

quer durch Deutschland angelegte Befragung von 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei den Gemein-

samen Servicestellen. 

Gefördert wird das Projekt vom Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales. Das Ergebnis soll im Januar 

2014 vorgelegt werden und bildet die Grundlage 

für die Entscheidung, die Konzeption umzusetzen, 

das heißt, das Wissensportal auch tatsächlich „zu 

bauen“.

Berater

Dienstleister
Partner
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1. Nationaler Aktionsplan 
der Bundesregierung zur Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention (NAP)

2. RehaFutur-Prozess

4. BAR-Schulungen von Mitarbeitern 
der Gemeinsamen Servicestellen3. Prozesskettenanalyse im Bereich 

Trägerübergreifendes Persönliches Budget“

5. Arbeitsgruppe Gemeinsame Servicestellen
6. Vorstand der BAR

Quellen für das Wissensportal
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Neue Publikationen

Die BAR-Publikationen sind Arbeitsmaterialien, die 

ihren Wert an der praktischen Nutzung ausrichten. 

Denn für die Leserinnen und Leser resultiert Erkenntnis 

daraus, was sich für sie bewährt, was ihnen für ihre 

tägliche Arbeit nützt, was sich also für sie „auszahlt“. 

Immer aktuell, orientieren sich die Schriften der BAR an 

den jeweils geltenden gesellschaftlichen Umständen 

und politischen Veränderungen. Die „Bewährung“ und 

Aktualität der Empfehlungen, Arbeitshilfen und Materi-

alien steht also immer auf dem Prüfstand. 

Das System Rehabilitation und Teilhabe ist ein weit-

verzweigter Bereich, dessen Heterogenität sich nicht 

zuletzt auch in den Aufgaben der BAR und in den ge-

meinsam mit den Mitgliedern entwickelten Produkten 

widerspiegelt. Eine Auswahl der im vergangenen Jahr 

realisierten Broschüren macht dies deutlich:
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15. Auflage Wegweiser Rehabilitation  
und Teilhabe

Um das von Komplexität und wechselseitigen 

Einflüssen bestimmte Aufgabenfeld der Rehabi-

litation und Teilhabe zu überblicken und die zur 

Verfügung stehenden Leistungen zu nutzen, bedarf 

es einer eingehenden Orientierung. Hierzu leistet 

der Wegweiser seit der Erstausgabe von 1975 einen 

wertvollen Beitrag. 

Ziel ist es, einen umfassenden und prägnanten 

Überblick zu allen Unterstützungsleistungen und 

Rahmenbedingungen des Systems Rehabilitation 

und Teilhabe zu verschaffen.

Im Mittelpunkt steht das weite Spektrum an Teilha-

beleistungen, das von den verschiedenen Sozial-

leistungsträgern erbracht wird. Grundlage sind die 

einzelnen Leistungsgesetze und das Sozialgesetz-

buch IX, das in einer Reihe von Vorschriften auch 

die Zusammenarbeit zwischen den Trägern und mit 

den behinderten Menschen regelt. 

Neben der Vielfalt und Komplexität der sozialrecht-

lichen Regelungen führen gesellschaftliche und 

politische Veränderungen immer wieder zu neuen 

Anforderungen an die umfassende Verwirklichung 

der Teilhabe von Menschen mit Behinderung.

Zum einen ist für die zuständigen Akteure auf der 

Seite der Leistungsträger und der Leistungserbringer 

fundiertes Wissen erforderlich, um ihre anspruchs-

vollen Aufgaben zu erfüllen. Zum anderen sind Par-

tizipation und Selbstbestimmung besser einzulösen, 

wenn die Menschen mit Behinderung gut informiert 

sind. Hier ist der Wegweiser Lotse, eine kompakte 

Orientierungshilfe, die kontinuierlich aktualisiert und 

verbessert wird. Der Wegweiser wurde aufgrund 

gesetzlicher Neuerungen und Veränderungen re-

daktionell überarbeitet. Ein aktualisierter Adressteil 

komplettiert die Broschüre.

Mit der 15. Auflage des Wegweisers Rehabilitation 

und Teilhabe behinderter Menschen bleibt die BAR 

dem Konzept eines trägerübergreifenden Informa-

tionskompediums treu und bietet allen Akteuren im 

Rehabilitationsgeschehen eine wirksame Arbeitshilfe. 
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Broschüre Qualitätssicherung in den  
Gemeinsamen Servicestellen

Mit Beginn des Jahres 2013 ist die Umsetzung der 

trägerübergreifenden Qualitätssicherung in den 

Gemeinsamen Servicestellen gestartet. Dazu haben 

die Rehabilitationsträger auf Ebene der BAR eine 

gemeinsame Grundlage entwickelt, vereinbart und in 

Kraft gesetzt.

Mehr Qualität in der Beratung

Zwei Jahre nach Verabschiedung der Rahmenverein-

barung „Gemeinsame Servicestellen“ ist ein weiterer 

Baustein für trägerübergreifende Beratung entstanden 

– konkrete Regelungen zur Qualitätssicherung in den 

Gemeinsamen Servicestellen.

Mit der Qualitätssicherung in den Gemeinsamen 

Servicestellen soll ein bundesweit einheitliches Niveau 

der Beratung gesichert, regelmäßig überprüft und 

kontinuierlich verbessert werden. Die optimale Unter-

stützung behinderter und von Behinderung bedrohter 

Menschen sowie von Betrieben in allen Fragen der 

Rehabilitation und Teilhabe ist der Anspruch.

Qualitätssicherung ist kein Selbstzweck

Qualitätssicherung ist kein Selbstzweck, vielmehr ein 

geeignetes Mittel, um Beratungsangebote so zu entwi-

ckeln, dass Ratsuchende mit allen ihren Bedarfen ernst 

genommen werden. Die Rehabilitationsträger stellen 

sich damit der Praxis mit all ihren Schwierigkeiten und 

Chancen.

Die einzelnen Qualitätsaspekte in der Arbeit der 

Gemeinsamen Servicestellen wurden in den Bereichen 

Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität zusammenge-

fasst. Um das Dienstleistungsangebot für die Ratsu-

chenden nach einheitlichen Maßstäben zu bewerten, 

entwickelten die Vereinbarungspartner spezielle 

Standards für die Servicestellen.

Kontinuierlicher Verbesserungsprozess 

Die Qualitätssicherung in den Gemeinsamen Servi-

cestellen soll kontinuierlich weiterentwickelt werden. 

Hierfür findet auf Ebene der BAR ein regelmäßiger 

Informationsaustausch statt. Dadurch soll die erreichte 

Qualität gesichert und gleichzeitig das Dienstleis-

tungsangebot der trägerübergreifenden Rehabilitati-

onsberatung durch die Gemeinsamen Servicestellen 

stetig verbessert werden.
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Arbeitshilfe für die Rehabilitation und Teilhabe 
von Menschen mit Krebserkrankung

Jedes Jahr erkranken 490.000 Menschen in 

Deutschland an Krebs, 218.000 Menschen sterben 

jährlich daran. Experten schätzen, dass die Zahl 

der Krebserkrankungen bis zum Jahr 2050 um 30 

Prozent zunehmen wird. Tumorerkrankungen werfen 

dabei nicht nur isolierte medizinische und sozial-

rechtliche Fragestellungen auf, sondern sind im 

Gesamtkontext der Rehabilitation und Teilhabe zu 

betrachten. 

Die „Arbeitshilfe für die Rehabilitation und Teilhabe 

von Menschen mit Krebserkrankungen“ informiert 

über Möglichkeiten der onkologischen Rehabilitati-

on. Sie wendet sich als Orientierungs- und Entschei-

dungshilfe in erster Linie an alle Personen und Ins-

titutionen, die an der Rehabilitation von Menschen 

mit Krebserkrankungen beteiligt sind.

Darüber hinaus stellt die Arbeitshilfe eine Unterstüt-

zung für die Fortbildung aller bei den Sozialleis-

tungsträgern tätigen Rehabilitationsfachkräfte dar. 

Für betroffene Menschen und ihre Angehörigen 

bietet die Broschüre viele hilfreiche Informationen.

So betrachtet sie umfassend die Diagnostik, Thera-

pie und Nachsorge beispielhaft ausgewählter on-

kologischer Erkrankungen. Dabei wird insbesondere 

auf die Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen 

mit Krebserkrankungen eingegangen. Ferner sind 

sozialrechtliche Anspruchsgrundlagen, Begriffsbe-

stimmungen, Adressen und Links zu onkologischen 

Zentren, ausgewählten Institutionen und Verbänden 

Inhalt der Arbeitshilfe.

Die BAR hat die „Arbeitshilfe für die Rehabilitation 

Krebskranker“ von 1993 völlig neu überarbeitet. 

Maßgebliche Entwicklungen in der rehabilitativen 

Versorgung machten eine Überarbeitung dringend 

erforderlich. Auch mussten das Sozialgesetzbuch IX 

und die Internationale Klassifikation der Funktionsfä-

higkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) berück-

sichtigt werden.
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Empfehlungen Phase E
Ein wichtiger Baustein der neurologischen  
Rehabilitation

Schlaganfälle, entzündliche Hirnerkrankungen und 

Hirntumorerkrankungen führen pro Jahr bei mehr als 

500.000 Menschen zu einer Hirnschädigung. Ins-

gesamt kann davon ausgegangen werden, dass in 

Deutschland ungefähr 800.000 Menschen mit den 

Folgen einer Hirnschädigung leben, viele davon mit 

dauerhaften Einschränkungen der körperlichen und 

geistigen Leistungsfähigkeit. 

Die neurologische Rehabilitation leistet einen ent-

scheidenden Beitrag, um Menschen mit einer neu-

rologischen Erkrankung oder Behinderung dabei zu 

unterstützen, ein größtmögliches Maß an Teilhabe, 

Selbstbestimmung und Lebensqualität zu erlangen 

oder wieder zu erlangen. 

Für die Betroffenen ist maßgeblich, dass die Viel-

schichtigkeit von Schädelhirnverletzungen, ihre Aus-

wirkungen und Verläufe als Besonderheit angemessen 

berücksichtigt werden. Grundbedingung hierfür ist 

eine den Menschen mit neurologischer Erkrankung zu-

gewandte und vorurteilsfreie Haltung, sowie fundier-

tes Wissen um die Besonderheiten der Erkrankung.

Mit der neu erschienenen Empfehlung wird die Phase 

E der neurologischen Rehabilitation erstmals trä-

gerübergreifend beschrieben. Im Phasenmodell der 

Neurorehabilitation leitet also die Phase E über von 

der stationären Versorgung in die ambulante Nach-

sorge und hat damit eine Schlüsselrolle auf dem Weg 

zu Selbstständigkeit und Teilhabe. Die Empfehlung soll 

die Akteure vor Ort dabei unterstützen, ihrer hohen 

Verantwortung bei der Entscheidung über Hilfeleistun-

gen und deren Umsetzung. 
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Arbeitshilfe für die Rehabilitation von Menschen 
mit allergischen Hauterkrankungen

Zusammen mit Experten der Reha-Träger hat die 

BAR zum ersten Mal eine Informationsschrift zum 

Thema allergische Hauterkrankungen entwickelt.

Allergische Hauterkrankungen sind in der Regel 

chronisch und können zu erheblichen Beeinträchti-

gungen führen. Viele Merkmale der Erkrankung, wie 

etwa die Sichtbarkeit von erkrankten Hautregionen 

für andere Personen, können neben den körperli-

chen auch zu erheblichen psychischen Belastungen 

führen. Den Umgang mit der chronischen Erkran-

kung und ihren Folgen zu lernen, stellt deshalb eine 

wichtige Maßnahme zur Krankheitsbewältigung 

und Verbesserung der Lebensqualität dar. 

In diesem Zusammenhang sind Rehabilitationsleis-

tungen von besonderer Bedeutung. Zu beachten ist 

u. a. die altersgerechte Gestaltung der Rehabilita-

tion beispielsweise bei Kindern, bei denen aller-

gische Hauterkrankungen häufiger auftreten. Bei 

Erwachsenen spielen insbesondere die Abklärung 

von Hautbelastungen im Zusammenhang mit der 

beruflichen Tätigkeit und die Anwendung entspre-

chender Schutzmaßnahmen eine wesentliche Rolle. 

Daher ist es besonders wichtig, dass präventive und 

rehabilitative Maßnahmen aufeinander abgestimmt 

werden und möglichst nahtlos ineinander greifen. 

Insgesamt hebt die Komplexität der Krankheitsbilder 

allergischer Hauterkrankungen auch die erfor-

derliche Einzelfall-Ausrichtung der Rehabilitation 

besonders hervor.

Die Arbeitshilfe beschreibt zunächst die wichtigsten 

allergischen Hauterkrankungen und diagnostischen 

Verfahren. Anschließend werden vor dem Hinter-

grund des biopsychosozialen Modells, das der 

Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, 

Behinderung und Gesundheit (ICF) zugrunde liegt, 

Funktionsstörungen des Körpers und Beeinträchti-

gungen von Aktivitäten und Teilhabe exemplarisch 

dargestellt. 

Daraus wird übergeleitet zu Zielen und Elemen-

ten der Rehabilitation von Menschen mit allergi-

schen Hauterkrankungen. Besonderheiten werden 

ausführlich erläutert. Neben den sozialrechtlichen 

Anspruchsgrundlagen der Rehabilitation werden 

weiterführende Informationen für alle am Rehabilita-

tionsprozess beteiligten Personen, den betroffenen 

Menschen und ihre Angehörigen zusammengestellt. 

Empfehlungen 
zur Phase E der neurologischen Rehabilitation 1 3Arbeitshilfe 

für die Rehabilitation von Menschen  
mit allergischen Hauterkrankungen
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GE Beteiligung der BA

Zur Sicherung der Zusammenarbeit vereinbaren  

die Rehabilitationsträger mit Unterstützung der BAR 

nach den Vorschriften des § 13 SGB IX Gemeinsame 

Empfehlungen. Dies gilt auch für die Frage, in welcher 

Weise die Bundesagentur für Arbeit von den  

übrigen Rehabilitationsträgern zu beteiligen ist.  

Am 01. September 2013 trat in diesem Sinne die  

Gemeinsame Empfehlung „Beteiligung der Bundes-

agentur für Arbeit“ nach § 38 SGB IX in Kraft. 

Die erarbeitete Empfehlung dient zur Spezifizierung 

des § 38 SGB IX, indem die übrigen Rehabilitati- 

onsträger eine gutachterliche Stellungnahme der 

Bundesagentur für Arbeit zu Notwendigkeit, Art und 

Umfang von Leistungen anfordern können. Stellt sich 

also für die Leistungen zur Teilhabe die Frage, wie der 

für den betroffenen Menschen in Betracht kommen-

de Arbeitsmarkt einzuschätzen ist und damit die zu 

erwartenden Beschäftigungsmöglichkeiten, kann eine 

Stellungnahme der Bundesagentur für Arbeit ange-

fragt werden. Dies trifft im Übrigen auch auf Leistungs-

berechtigte zu, die sich in einem Krankenhaus oder 

einer Rehabilitationseinrichtung befinden. 

Ziel der Empfehlung ist es, die berufliche Eingliede-

rung und Teilhabe von leistungsberechtigten Men-

schen qualitativ zu verbessern, indem gerade arbeits-

marktrechtliche Rahmenbedingungen berücksichtigt 

werden. Geregelt werden u. a. Anwendungsbereich 

und Zweck der Beteiligung sowie das tatsächliche 

Verfahren.

Die Konkretisierung der Einbeziehung arbeitsmarktli-

cher Expertise durch die Beteiligung der Bundesagen-

tur für Arbeit leistet einen Beitrag zur Sicherung des 

Rehabilitationserfolgs und damit zur Verbesserung der 

Teilhabe von Menschen mit Behinderung.
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Maßnahmen der Reha-Träger zur Umsetzung 
der UN-BRK

„Was können wir tun?“ Diese Frage stellte sich die 

BAR gemeinsam mit ihren Mitgliedern, nachdem 

die UN-BRK am 26. März 2009 für Deutschland 

verbindlich geworden war. Dass gehandelt werden 

muss, ist unbestritten. Denn trotz zahlreicher Ge-

setze und Regelungen erfahren auch die in Deutsch-

land rund 9,6 Millionen lebenden Menschen mit 

einer Behinderung noch immer Einschränkungen  

der Teilhabe im Alltag.

Ziel war es daher, einen trägerübergreifenden Maß-

nahmenkatalog zur Umsetzung der Konventions-

vorgaben im Bereich des Rehabilitationswesens zu 

erstellen. Damit sollten die Anforderungen an die 

Rehabilitation, die u. a. in Artikel 26 UN-BRK fest-

gelegt sind, auf Ebene der BAR und ihrer Mitglieder 

langfristig sichergestellt werden. 

Den Ausgangspunkt bildete ein Workshop zur 

Umsetzung des Artikels 26 UN-BRK „Habilitation 

und Rehabilitation“ auf der REHACARE 2010 in 

Düsseldorf. Gemeinsam mit dem Beauftragten der 

Bundesregierung für die Belange behinderter Men-

schen, Hubert Hüppe, wurden dort Erwartungen 

und Vorschläge zu ausgewählten Handlungsfeldern 

erörtert. An der Diskussion beteiligten sich neben 

Menschen mit Behinderung auch Vertreterinnen und 

Vertreter der Kranken-, Renten- und Unfallversiche-

rung, der Bundesagentur für Arbeit, der Bundes-

arbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der 

Sozialhilfe und der Bundesarbeitsgemeinschaft der 

Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen.

Das Ergebnis der anschließenden Beratungen und 

Diskussionen auf Ebene der BAR war ein umfang-

reicher Maßnahmenkatalog, der zunächst die drei 

Handlungsfelder fokussiert: 

•	Bewusstseinsbildung 

•	Barrierefreiheit und 

•	 internationale Kooperation und Erfahrungsaus-

tausch, insbesondere auf europäischer Ebene. 

Die Erarbeitung orientierte sich an den Vorgaben 

der deutschen Monitoring-Stelle zur Umsetzung 

der UN-BRK. Auch die Inhalte des Nationalen 

Aktionsplans des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziales zur Umsetzung der UN-BRK wurden be-

rücksichtigt. Die vereinbarten Maßnahmen sind so 

angelegt, dass die ausgewählten Handlungsfelder 

für den Bereich Rehabilitation kontinuierlich umge-

setzt und ggf. erweitert werden. 

Maßnahmen der  
Rehabilitationsträger 
zur Umsetzung der  
UN-Konvention  
über die Rechte von Menschen mit Behinderung 
im Bereich Rehabilitation
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BAR unterwegs

„Tue Gutes und rede darüber“

Wissen darf nicht nur produziert werden, sondern es 

muss auch transportiert werden. Doch über welche 

Kanäle? Mit welcher Sprache und mit welchem 

Zweck? Bei einer breiten und heterogenen Zielgrup-

pe sind hier unterschiedliche Medien und Kanäle zu 

bedienen, mit denen die BAR über ihre Arbeit und 

Expertise berichtet.

Hierbei geht es um die Kommunikation mit und für die 

Mitglieder der BAR, aber auch um die Information 

aller an der Rehabilitation und Teilhabe behinderter 

Menschen beteiligter Verbände und Organisationen, 

und einer breiten interessierten (Fach-) Öffentlichkeit. 

Darüber hinaus wird auch im Sinne der Bewusst-

seinsbildung (Art. 8 UN-BRK) das Ziel verfolgt, durch 

wirksame und geeignete Maßnahmen Vorurteile 

gegenüber Menschen mit Behinderung abzubauen. 

Messen und Kongresse

Eine Form Wissen zu kommunizieren und gleichzeitig 

in einen Austausch zu kommen, ist die Repräsentanz 

der BAR auf verschiedenen Messen und Kongressen. 

Hierunter fielen 2013 insbesondere die REHACARE 

sowie die ConSozial, auf denen sich die BAR mit 

einem umfangreichen und innovativen Messestand 

beteiligte. Neben Roll-Ups, Stehtischen und zahlrei-

chen Info-Materialien war zum ersten Mal ein großer 

Touch-Screen im Einsatz, auf dem sich interessierte Be-

sucherinnen und Besucher mit dem Aufgabenspektrum 

der BAR auseinandersetzen konnten. Darüber hinaus 

erfreuten sich die überarbeitenden und aktualisierten 

Publikationen der BAR großer Nachfrage. In konstruk-

tiven Gesprächen informierten sich sowohl betroffene 

Menschen als auch Fachkräfte aus unterschiedlichen 

Bereichen der Rehabilitation. 

Tagungen und Workshops
„Bedarfsermittlung in der beruflichen 
Rehabilitation“

Am 19. Juni 2013 veranstaltete die BAR gemeinsam mit 

der BAG BBW und der Hochschule Magdeburg Sten-

dal eine Fachtagung zur Bedarfsermittlung in der be-

ruflichen Rehabilitation. Im Rahmen der Machbarkeits-

studie zur „Prüfung von aktuellem Stand und Potential 

der Bedarfsermittlung von Leistungen zur Teilhabe am 

Arbeitsleben unter Berücksichtigung der ICF“ wurden 

erste Ergebnisse zur Diskussion gestellt. Neben der 
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Darstellung der derzeitigen Situation standen vor 

allem Optimierungsmöglichkeiten im Fokus. 

Dabei wurde erläutert, wie sich die derzeitige 

Situation der Bedarfsermittlung in der berufli-

chen Rehabilitation darstellt. Besonders zwischen 

Leistungsträgern und Leistungserbringern finden 

sich unterschiedliche Schwerpunktsetzungen beim 

Verständnis von „Bedarf“ und „Bedarfsermittlung“. 

Deutlich wurde die Vielfalt von Methoden bei der 

Bedarfsermittlung. Insgesamt konnten 147 verschie-

dene Verfahren und Instrumente identifiziert werden, 

die bei Leistungsträgern und -erbringern im Einsatz 

sind. Neben einer großen Zahl an Diagnostiken, 

wie kognitive Leistungstests und klinische Verfahren, 

die hauptsächlich von Leistungserbringern einge-

setzt werden, weisen die von den Leistungsträgern 

eingesetzten Verfahren und Instrumente eine große 

Bandbreite auf. Bei Leistungsträgern spielen dage-

gen Beratungsgespräche und sozialmedizinische 

Gutachten eine größere Rolle.

Insgesamt wurden verschiedene Ansätze und 

Weiterentwicklungspfade im Bereich der Bedarfser-

mittlung formuliert, aber auch Grenzen und Heraus-

forderungen diskutiert. Die Veranstaltung verstand 

sich als Auftakt für die weitere Diskussion. Für eine 

erfolgreiche, nachhaltige Teilhabe am Arbeitsle-

ben von Menschen mit Behinderung hat gerade 

die Ermittlung und Feststellung des individuellen 

Bedarfs eine Schlüsselfunktion. Die Ergebnisse der 

Untersuchung und die Diskussion machen deutlich, 

wie dringend notwendig eine akteursübergreifende 

Verständigung dafür ist. 
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Rehabilitation im Aufbruch – RehaFutur-Workshop 
bei Boehringer Ingelheim 

Beschäftigungsfähigkeit von Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern wird angesichts einer alternden Gesellschaft 

und des zunehmenden Fachkräftemangels immer 

wichtiger. Wie das gelingen kann, damit befasste 

sich der Workshop RehaFutur am 25. und 26. Juni 

2013, den die Deutsche Vereinigung für Rehabilitation 

(DVfR) zusammen mit der Deutschen Akademie für 

Rehabilitation, dem UnternehmensForum und der BAR 

durchführte. 

Hinter RehaFutur steht eine Initiative des Bundesmi-

nisteriums für Arbeit und Soziales (BMAS), die beruf-

liche Rehabilitation mit dem Ziel modernisiert, das 

Fachkräftepotenzial in Deutschland zu sichern. Dass 

es sich dabei inzwischen auch um ein erfolgreiches 

Reha-Netzwerk handelt, machte der Workshop Re-

haFutur deutlich, der alle Akteure aus der Reha-Welt 

zusammenführte: Spitzenvertreter aus Politik, Träger-

schaft und Wirtschaft sowie Leistungserbringer und 

Leistungsberechtigte diskutierten neue Projekte und 

innovative Formen der Zusammenarbeit. 

Dass eine erfolgreiche Weiterentwicklung der beruf-

lichen Rehabilitation entscheidend durch eine enge 

Anbindung an Wirtschaft und Betriebe bestimmt wird, 

wurde deutlich. Wichtig sind für Unternehmen eine 

aufsuchende Beratung und ein dauerhafter Kontakt 

zu möglichst nur einem Ansprechpartner, der sich in 

der unterschiedlichen Sozialgesetzgebung auskennt 

und eine kontinuierliche Fallbegleitung sicherstellt. 

Unverzichtbar sind darüber hinaus aber auch die 

Vernetzung der beteiligten Akteure und die gemeinsa-

me Entwicklung von guten Beispielen, auf die andere 

zurückgreifen können. Dabei bleibt die Selbstbestim-

mung und die Selbstverantwortung der Betroffenen 

ein entscheidender Faktor. 

Um Innovationsprozesse im System beruflicher 

Rehabilitation in Gang zu bringen, braucht es aber 

konkretes Handeln. Die BAR hat hier ein „Projektpaket 

Beschäftigungsfähigkeit“ geschnürt und im Rahmen 

des Workshops präsentiert und zur Diskussion gestellt. 

Mit Projekten zur Beschäftigungsfähigkeit durch Be-

triebliches Eingliederungsmanagement und im Kontext 

psychischer Gesundheit oder zu trägerübergreifenden 

Beratungsstandards, startet sie in den Umsetzungs-

prozess der RehaFutur-Ergebnisse. Die Themen sind 

gesetzt, jetzt geht es um die Realisierung. 
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Weitere Veranstaltungen 

Darüber hinaus war die BAR an unterschiedlichen 

Fachkongressen durch Vorträge, Moderation und 

thematische Mitgestaltung beteiligt. Beispielhaft für 

das Geschäftsjahr zu nennen ist der 7. Nachsorge-

kongress der Arbeitsgemeinschaft Teilhabe vom 28. 

Februar bis 01. März 2013 in Berlin, an dem Vorträge 

über den Sachstand der Empfehlung zur Phase E 

der neurologischen Rehabilitation sowie zum aktuel-

len Stand und Potential der Machbarkeitsstudie von 

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben gehalten 

wurden. Zu nennen ist auch die aktive Mitgestaltung 

des Forums „Rehabilitation in der älter werdenden 

Gesellschaft“ auf dem Bundeskongress der Deut-

schen Vereinigung für Soziale Arbeit im Gesund-

heitswesen, am 10./11. Oktober 2013 in Münster. 

Hinzu kommen unterschiedliche Tagungen  

und Kongresse wie die BMAS-Inklusionstage  

am 28./29. Mai 2013 in Berlin oder auch das  

22. Rehabilitationswissenschaftliche Kolloqium  

vom 04. bis 06. März in Mainz, um nur einige  

aufzuzählen.
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Reha-Info 

Neben zahlreichen Arbeitsmaterialien und Publika-

tionen ist die Reha-Info ein wichtiges Medium, um 

über das aktuelle Rehabilitationsgeschehen sowie die 

Aktivitäten und Projekte der BAR zu berichten. Der In-

formationsdienst richtet sich bundesweit an ca. 3.700 

Adressaten in gedruckter Version sowie als Newsletter 

per Mail an ca. 1.700 Adressaten und Adressatinnen. 

Die Reha-Info erscheint 6-mal im Jahr, steht zum einen 

als Beilage in der Fachzeitschrift „Die Rehabilitation“ 

und zum anderen als Newsletter in gedruckter und 

elektronischer Form zur Verfügung.

2013 wurde das Corporate-Design der Reha-Info 

weiterentwickelt. Die modifizierte Außengestaltung 

schafft durch klarere Linien und Felder mehr Struktur 

und fördert gleichzeitig die Lesbarkeit. 

Das Ziel solcher gestalterischen Maßnahmen ist  

dabei, die Informationen und das Wissen als  

entscheidende Ressource so aufzubereiten, dass  

es ansprechbar und schnell zu erschließen ist,  

damit es für die jeweiligen Belange effektiv nutzbar  

gemacht werden kann. 

BAR berichtet
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Das Ziel solcher gestalterischen Maßnahmen ist 
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unter voller Berücksic
htung behinderte

r 

Menschen, Stärkung des R
I-N

etzwerks a
uf 

natio
naler, 

regionaler 
und internatio

na-

ler E
bene so

wie verbesse
rte

 Stru
ktur u

nd 

Fortfü
hrung der  

nanziellen Sanierung von 

RI.

Wechsel im
 deutsc

hen 

 RI-N
atio

nalse
kretaria

t

Bis 
zum nächste

n RI Weltkongress 
in vier 

Jahren hat in
 tu

rnusgemäßer „R
otatio

n“ D
r. 

Regina Ernst 
(BAR) ab dem 1. November 

2012 das Amt der deutsc
hen RI Natio

nal-

sekretärin
 übernommen. D

ie DVfR ste
llt 

für 

diese Zeit d
ie Vertr

etung. ●Stellvertr
eter, 

die neue Schatzmeiste
rin

 

Susan Parker (USA) sowie alle Vorsit
zen-
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RI 
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ons. 

Erw
artu

ngs-

gemäß wurde für 
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Joachim
 

Breuer (
DGUV) a

ls 
RI V
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ent w

ie-

dergewählt. 
Seine Vertr

eterin
 ist 

Siobhan 

Barro
n aus Irla

nd. In der RI-K
ommissi

on 

„Health
 & Functio

n“ übernim
mt Deutsc

h-

land m
it D

r. S
ilke Brüggemann (D

RV-Bund) 

erneut d
ie ste

llvertr
etende Leitu

ng.

RI-Stra
tegieplan 2013–2017

Der n
eue RI-S

tra
tegieplan hat d

ie Arbeits-

schwerpunkte: Habilit
atio

n/Rehabilit
atio

n, 

Im
plementie

rung der 
UN-Behinderte

n-

rechtsk
onventio

n, Bekämpfung der A
bhän-

gigkeitsv
erhältn

isse
 von Arm

ut u
nd Behin-

derung, Hilfe
konzepte bei Katastr

ophen 

und bewaff n
eten Auseinanderse

tzungen 

Bi
ld

qu
ell

e:
 BA

R

v.l.
: U

we Egner, D
eutsc

he Rentenversic
herung Bund (D

RV Bund); T
homas K

öhler, B
erufsg

enosse
nsch

aft R
ohsto

ff e und ch
emisch

e Industri
e (BG RCI) ; 

Dr. H
ans-

Joachim W
olff , 

Deutsc
he Gesetzlich

e Unfallve
rsic

herung (D
GUV); D

r. Jo
achim Breuer, D

eutsc
he Gesetzlich

e Unfallve
rsic

herung (D
GUV); M

artin
 Schmollin

ger, 

Deutsc
he Vereinigung für Rehabilita

tion (D
VfR)
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Homepage

Die BAR legt Wert auf einen informativen und auf-

geräumten Online-Auftritt. Hier gilt es mit Hilfe kontinu-

ierlicher inhaltlicher und grafischer Anpassungen die 

BAR-Aktivitäten und Themen möglichst anschaulich 

und aktuell abzubilden. Gleichzeitig muss die Internet-

seite einer Überprüfung im Hinblick auf die „Barriere-

freiheit“ standhalten. Grafiken, PDF-Dateien oder auch 

Tabellen werden von sogenannten „Screen-Readern“, 

als Vorlesegeräte für blinde Menschen, nicht oder nur 

unzureichend erkannt und wiedergegeben. So sollen 

langfristig PDF-Dateien und Grafiken zusätzlich als 

barrierefreie HTML-Version zur Verfügung gestellt wer-

den. Dies erfordert einen hohen Umsetzungsaufwand, 

dem sich die BAR aktuell und auch zukünftig stellt.

 

Dass sich die Arbeit lohnt, bestätigt das große 

Interesse und wachsende Publikum der Internetseite. 

Im Jahr 2013 wurde die BAR-Homepage insgesamt 

über 476.116-mal aufgerufen, eine Verdopplung zum 

Vorjahr (202.409 Seitenaufrufe). Ebenfalls verdop-

pelt haben sich die Downloads von Publikationen 

und Arbeitsmaterialien, von 2012 noch 25.229 auf 

56.029 Downloads im Jahr 2013. Um Informationen 

über Rehabilitation und Teilhabe einem weitreichen-

den Adressatenkreis zugänglich zu machen, wird die 

Internetnutzung auch in Zukunft ein großes Gewicht in 

der Öffentlichkeitsarbeit der BAR einnehmen. Hierfür 

spricht auch ein gesamtgesellschaftlich steigender 

Trend der Nutzung neuer Medien und Technologien.

476.116 Seitenaufrufe, davon 229.606 wiederkehrende Besucher

Den Zugang zur Homepage fanden 42 Prozent durch einen direkten Zugriff 

der HP-Adresse, 38 Prozent über Suchmaschinen und 19 Prozent durch 

Verlinkung auf anderen Websites.

56.029 Downloads

6 min 12 s durchschnittliche Aufenthaltsdauer
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Voraussetzung für die Gestaltung von Rehabilitation ist 

die Fähigkeit zu ganzheitlichem, prozessgesteuerten 

Denken und Handeln. Diese Fähigkeit fällt nicht vom 

Himmel – sie ist das Ergebnis von Wissen und Können, 

aber auch Wollen, wenn die Situation es erfordert. 

Es geht darum, die Konzentration auf die eigenen 

Zuständigkeiten zu durchbrechen und Kommunikation, 

Koordination und Vernetzung herzustellen. 

Der Dialog ist gefragt, zwischen den unterschiedlichen 

Trägerbereichen, mit Leistungserbringern, mit den 

betroffenen Menschen und Akteuren unterschiedlicher 

Profession. Dabei steht der Mensch mit Behinderung, 

stehen seine Bedarfe zur Verwirklichung von Selbstbe-

stimmung und Teilhabe im Mittelpunkt aller Bemühun-

gen.

Qualifikation zeigt sich auch in der Fähigkeit, fachlich 

zu agieren und dabei die eigene Befindlichkeit nicht 

aus dem Blick zu verlieren. Fort- und Weiterbildung 

trägt dazu bei, sich wieder seiner selbst zu verge-

wissern, die eigenen Ziele neu zu fokussieren und 

letztendlich dazu, dass die vielen kleinen und großen 

Zahnräder professionellen Handelns möglichst rei-

bungsarm ineinandergreifen.

Die BAR verfolgt mit ihren Angeboten der Fort- und 

Weiterbildung die Ziele, 

•	einen umfassenden Dialog zu organisieren,

•	Wissen zu vermitteln und

•	  zu fachlichem Handeln im Sinne der betroffenen 

Menschen zu befähigen und zu motivieren.

Den trägerübergreifenden Dialog organisiert die 

BAR zum einen, indem sie als Dienstleistung für die 

Reha-Träger die Seminare, die diese für Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer über den eigenen Trägerbereich 

hinaus geöffnet haben, in ihrem Seminarprogramm 

veröffentlicht, bewirbt und die Möglichkeit zur Online-

Anmeldung bereitstellt.

Zum anderen bietet die BAR auch eigene träger-

übergreifende Veranstaltungen zu ausgewählten 

Themenstellungen an. Im Berichtszeitraum wurden vier 

Seminare durchgeführt:

•	  „Neue Entwicklungen im Bereich der Leistungen zur 

Teilhabe am Arbeitsleben“ 
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•	  Zwei Seminare „Rehabilitation und Teilhabe psy-

chisch kranker und behinderter Menschen“

•	  Grundlagenseminar „Rehabilitation und Teilhabe“ 

Dass der trägerübergreifende Dialog auch wirklich 

zustande kam, macht die Übersicht über die Her-

kunft der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in diesen 

Seminaren deutlich (s. Grafik). 

Die Statistik zeigt ein stark gestiegenes Interesse der 

Leistungserbringer an den Veranstaltungen der BAR. 

Der Dialog zwischen Leistungsträgern und Leistungs-

erbringern kann sicherlich den Blick schärfen für 

Wirkungszusammenhänge und Rahmenbedingun-

gen, unter denen sich Rehabilitation vollzieht. 

Er kann darüber hinaus auch eine vertiefte Wahr-

nehmung der Situation herbeiführen, in der sich die 

betroffenen Menschen befinden und damit einen 

wichtigen Schritt zum kompetenten Umgang mit 

Ihnen darstellen. 

Bundesagentur: 2,3 % 

Sonstige: 4,7 %

Behindertenverbände/Selbsthilfe: 3,5 % 

Krankenversicherung: 24,4 % 

Leistungserbringer: 25,6 % 

Rentenversicherung: 15,1 % 

SGB-II-Träger: 8,1 % 

Unfallversicherung: 16,3 %

Her
kunft

 der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in diesen Seminaren
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Kompetenter Umgang verlangt zunächst einmal 

umfassende fachliche Kompetenz derjenigen, die als 

Beraterinnen und Berater am Beginn des Rehabilitati-

onsprozesses gefragt sind. Erste Anlaufstelle für Ratsu-

chende können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Gemeinsamen Servicestellen sein. In Grundla-

genseminaren für diese Zielgruppe wird ein Überblick 

über das Leistungsangebot, die Zuständigkeiten und 

Verwaltungsverfahren der einzelnen Träger gegeben. 

Durch Fallbeispiele aus der Praxis lernen die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer, das theoretische Wissen 

situationsgerecht einzusetzen. Sie werden sensibilisiert 

für die Lebenssituation und Selbstbestimmung von 

Menschen mit Behinderung und motiviert, fachliche 

Beratung in diesem Sinne zu leisten. 

Gleiches gilt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Jobcenter und zugelassenen kommunalen Träger. 

Auch hier gilt es, einen Überblick über die Leistun-

gen der Träger mit dem Schwerpunkt „Leistungen zur 

Teilhabe am Arbeitsleben“ zu geben und den Transfer 

in die tägliche Arbeit zu ermöglichen. Lernen aus der 

Praxis für die Praxis ist daher auch die Maxime dieser 

Schulungen, die in weiten Teilen durch Fallbeispiele 

aus der Praxis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

bestimmt wird.

Dieser Praxisbezug kommt an. Insgesamt 96 Lehr-

gangsteilnehmerinnen und -teilnehmer haben auf die 

Frage nach der Übertragbarkeit der Schulungsinhalte 

ihre Bewertung abgegeben (s. Grafik).
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„Für eine qualitativ hochwertige Beratung und 

entsprechende Angebote von Rehabilitationsmaß-

nahmen ist ein angemessenes Bewusstsein für die 

Rechte, Bedürfnisse sowie auch Fähigkeiten von 

Menschen mit Behinderung bei den Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern der Rehabilitationsträ-

ger Grundvoraussetzung.“ Dieses Zitat aus dem 

Maßnahmenkatalog der Rehabilitationsträger zur 

Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von 

Menschen mit Behinderung im Bereich Rehabilitati-

on ist Leitgedanke auch für die Schulungsangebote 

der BAR. 

Die UN-Behindertenrechtskonvention als Präzisie-

rung der allgemeinen Menschenrechte und Inklusion 

als Grundprinzip sind Bestandteil jeder Grund-

lagenschulung der BAR geworden. Damit wird 

nicht zuletzt auch ein Auftrag aus dem genannten 

Maßnahmenkatalog umgesetzt. 

3
Sehr gut: 22,8 %

 

Gut: 62,0 %

Mäßig: 15,2 %

 

Übertragbarkeit der Schulungsinhalte in die Praxis
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Weiterentwicklung SGB IX – 
Vorstudie zur Evaluation des SGB IX

Das Reha- und Teilhaberecht für Menschen mit Behin-

derung hat mit dem 2001 geschaffenen SGB IX einen 

Paradigmenwechsel vollzogen. Wie steht es heute, 

einige Jahre später, um die damit verfolgten Ziele? 

Kam es zu einer Stärkung der Selbstbestimmung der 

Leistungsberechtigten und verbesserten sich die Struk-

turen der Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger?

Diese Fragen stellen sich mit der Ratifizierung der 

UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) durch die 

Bundesrepublik Deutschland drängender und haben 

daher 2011 Platz gefunden im Nationalen Aktionsplan 

(NAP) zur Umsetzung der UN-BRK. So hat sich die 

Bundesregierung verpflichtet, „den bereits bestehen-

den inklusiven Ansatz des Rechts der Rehabilitation 

und Teilhabe im SGB IX weiterzuentwickeln und dort 

Lösungsmöglichkeiten für Umsetzungsdefizite, insbe-

sondere im Bereich des trägerübergreifenden Persön-

lichen Budgets, bei den Gemeinsamen Servicestellen 

und der Frühförderung behinderter Kinder, zu finden“ 

(S. 56 des NAP). 

Mit diesen für die Mitglieder der BAR zentralen, 

gemeinsamen Aufgaben hat das BMAS 2012 eine 

Vorstudie zur Evaluation ausgeschrieben und an die 

Universität Bielefeld und das ISG Köln (Institut für 

Sozialforschung und Gesellschaftspolitik) vergeben. In 

einem Workshop im Juni 2013 stellten die beteiligten 

Wissenschaftler mit einem Zwischenbericht die Inhalte 

der Studie vor. Neben der grundlegenden Konzeption 

mit mehreren Evaluationsebenen und dem geplanten 

Vorgehen zur Entwicklung bzw. Erfassung von Indi-

katoren und Bewertungsmaßstäben als methodische 

Grundlagen der Evaluation waren insbesondere die 

vorgesehenen Evaluationsinhalte Gegenstand der 

Diskussion.

Auch wenn noch keine endgültigen Ergebnisse im 

Berichtszeitraum vorgelegt werden konnten, bestä-

tigen die Zwischenergebnisse die Notwendigkeit, 

sich mit Verfahren, Instrumenten und Zielen im SGB IX 

systematisch zu befassen. Die BAR hat daher mit ihren 

Mitgliedern und weiteren Akteuren über ihre Gremien 

(Vorstand und Arbeitskreis Rehabilitation und Teilhabe) 

einen ersten Austausch eröffnet.

Nach Vorlage des zu erwarteten Abschlussberichtes 

wird sich dieser Diskurs intensivieren. Es deutet sich 

an, dass die Forschungsergebnisse in drei große 

Blöcke (Übergreifende Fragestellungen, Konvergenz 
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und Koordination auf struktureller Ebene und 

Kooperation auf Einzelfallebene) unterteilt werden. 

Die jeweils sieben Themenfelder werden auf vier 

Evaluationsebenen (Ursprüngliche Intentionen und 

Ziele, rechtliche Umsetzung im SGB IX, tatsächli-

che Umsetzung und weitere Entwicklung/Dynamik) 

betrachtet werden. 

Berater

Dienstleister
Partner
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Umsetzung des SGB IX: Expertenrunde zur Weiterent-
wicklung der „Komplexleistung Frühförderung“

2001 hat der Gesetzgeber die interdisziplinäre Früh-

förderung im SGB IX geregelt und sie mit der Früh-

förderverordnung 2003 näher definiert. Die Komplex-

leistung Frühförderung richtet sich an behinderte oder 

von Behinderung bedrohte Kinder im Vorschulalter 

und greift immer dann, wenn Kinder umfassenden 

Unterstützungsbedarf haben, der sowohl medizinische 

wie auch heilpädagogische Maßnahmen erfordert.

 

An der Komplexleistung Frühförderung sind somit 

mehrere Fachdisziplinen beteiligt; die Leistungserbrin-

gung erfolgt in interdisziplinären Frühförderstellen und 

Sozialpädiatrischen Zentren und als Leistungsträger 

sind sowohl Krankenkassen wie auch Sozialhilfeträger 

für die Finanzierung der Hilfen zuständig.

Diese mit dem SGB IX neu geschaffene Leistung erfor-

dert erhebliche Veränderungen bei der Koordinierung 

von Rehabilitationsleistungen und der Kooperation der 

Reha-Träger. Sie wurde vielfach als „Nagelprobe“ für 

die Funktionsfähigkeit des SGB IX bezeichnet.

Die konkrete Ausgestaltung war weitestgehend auf 

die Ebene der Länder delegiert, wo sich unterschied-

liche Systeme zur Umsetzung der Komplexleistung 

Frühförderung entwickelt haben, stark angelehnt an 

die Versorgungssysteme, die bereits vor Inkrafttreten 

des SGB IX bestanden haben.

Im Februar 2012 wurden die Ergebnisse der im Auftrag 

des BMAS durchgeführten Studie „Strukturelle und 

finanzielle Hindernisse bei der Umsetzung der inter-

disziplinären Frühförderung“ vorgelegt. Als eine ihrer 

Handlungsempfehlungen regt die Studie die Einrich-

tung einer Expertenrunde an, die sich mit der Frage 

einer verbindlichen Definition, exemplarischer, an den 

Bedürfnissen der behinderten Kinder und ihrer Eltern 

bzw. Erziehungsberechtigten ausgerichtete Leistungs-

kataloge sowie den Möglichkeiten der Annäherung 

und eines einheitlicheren Verständnisses dessen, was 

die Komplexleistung Frühförderung ausmacht, befas-

sen solle. 

Vor diesem Hintergrund hat die Staatssekretärin im 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), 

Frau Dr. Annette Niederfranke, im August 2012 die 

BAR gebeten, sich der Thematik „Komplexleistung 

Frühförderung“ unter Einbindung von Expertinnen und 

Experten anzunehmen. Die BAR hat diesen Auftrag 

angenommen und eine Arbeitsgruppe aus Vertrete-
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rinnen und Vertretern der beiden Kostenträger, der 

Leistungserbringer, der Fachgesellschaften sowie 

der Länder eingeladen; mit Gaststatus waren das 

Bundesministerium für Gesundheit, das Bundesminis-

terium für Arbeit und Soziales sowie der Beauftragte 

der Bundesregierung für die Belange behinderter 

Menschen vertreten. 

In den Besprechungsrunden wurden die unter-

schiedlichen Sichtweisen und Interessen intensiv 

erörtert und schließlich herausgearbeitet, wo aus 

Sicht der Expertinnen und Experten Ansatzpunkte für 

eine Weiterentwicklung der Komplexleistung Früh-

förderung gesehen werden. Mit dem „Diskussions- 

und Ergebnisbericht aus der Expertenrunde „Umset-

zung und Weiterentwicklung der Komplexleistung 

Frühförderung“ hat die Expertenrunde ihre Aufgabe 

abgeschlossen; die Ergebnisse wurden Ende Okto-

ber durch die BAR dem BMAS übergeben. 

SGB IX
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Reformvorhaben Eingliederungshilfe

Der jahrelange Reform-Prozess zur „Weiterentwicklung 

der Eingliederungshilfe“ im Kontext der Arbeits- und 

Sozialministerkonferenz (ASMK) hat im Herbst 2012 

wieder Fahrt aufgenommen. Nach den neuen Vorga-

ben des Fiskalpaktes wollen Bund und Länder „unter 

Einbeziehung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ein 

neues Bundesleistungsgesetz in der nächsten Legis-

laturperiode erarbeiten und in Kraft setzen, das die 

rechtlichen Vorschriften zur Eingliederungshilfe in der 

bisherigen Form ablöst“.

So lud das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

(BMAS) gemeinsam mit den Sozialministerien von 

Rheinland-Pfalz und Niedersachsen im Oktober 2012 

zu einem Werkstattgespräch ein. Ein Grundlagen-

papier war Gegenstand des Werkstattgesprächs, 

an dem auch die BAR teilnahm. Gemeinsam mit ca. 

60 Verbänden wurde auf Einladung der Ministerien 

in vier Arbeitsgruppen diskutiert. Neben Fragen der 

Zuordnung von Leistungen und dem Themenkomplex 

Vertragsrecht, standen dort auch die Teilhabe am 

Arbeitsleben und die Bedarfsermittlung im Zentrum der 

Aufmerksamkeit.

Besonders deutlich wurde dabei die trägerübergrei-

fende Bedeutung des Reformvorhabens. Welche Bezü-

ge zu anderen Leistungssystemen und welche (Kos-

ten-) Folgen weit über das SGB XII hinaus zu erwarten 

sind, wurde allerdings nicht explizit thematisiert und 

blieb weitgehend unbestimmt.

Daher hat nach Beschluss des Vorstandes im De-

zember 2012 eine Arbeitsgruppe der BAR ihre Arbeit 

wieder aufgenommen, um zunächst im Kreis der 

Sozialversicherungsträger die notwendigen inhaltli-

chen Voraussetzungen für eine angemessene Ausei-

nandersetzung mit dem Grundlagenpapier und dem 

Reformvorhaben insgesamt zu schaffen. Einen Anknüp-

fungspunkt für die notwendigen Abstimmungen bildete 

dabei eine gemeinsame Stellungnahme der Träger 

der Sozialversicherung von 2011. 

Parallel dazu hatte im Hintergrund auch eine Län-

dergruppe ohne Beteiligung des Bundes den Faden 

wieder aufgenommen und die Vorschläge unter dem 

Stichwort „Bundesleistungsgesetz“ und „Teilhabegeld“ 

weiter vorangetrieben. Bei einem Expertengespräch im 

September 2013 haben die Länder die Bedeutung des 

Reformvorhabens in der beginnenden Legislaturperi-

83

B
er

at
er

ode nochmals betont und einen „auf Arbeitsebene 

der Länder abgestimmten Entwurf eines Berichtes für 

die ASMK zu einem Bundesleistungsgesetz“ veröf-

fentlicht. Neben den verschiedenen Möglichkeiten 

wie aus inhaltlicher Sicht eine sozialpolitisch be-

stimmte Ausgestaltung aussehen könnte (Bundesleis-

tungsgesetz, Teilhabegeld, Regelungen außerhalb 

des SGB XII, Schaffung eines neuen Sozialgesetz-

buches XIII, Transformation der Regelungen in das 

SGB IX, verfahrensrechtliche Überlegungen z.B. im 

SGB X), wurde erkennbar, dass insgesamt fiskali-

sche Aspekte die Beratungen prägen und so den 

Handlungsdruck erhöhen. Dies hängt direkt mit den 

angekündigten bzw. eingeforderten Veränderungen 

in den Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern 

und Kommunen zusammen.

Die Geschäftsstelle der BAR hat ihre Möglichkeiten 

genutzt, um den Diskussions- und Annäherungs-

prozess zwischen allen Akteuren zu unterstützen. 

Neben zahlreichen Gesprächen konnte auf Ebene 

der BAR bis zum Herbst 2013 insbesondere eine 

Fortschreibung der gemeinsamen Positionierung der 

Sozialversicherung unter Berücksichtigung der aktu-

ellen Diskussionsverläufe entwickelt und konsentiert 

werden. Die BAR hat diese Positionierung mit einem 

Schreiben an die ASMK offiziell in den laufenden 

Prozess eingebracht. Herausgehoben wird, dass 

der Erfolg des Reformvorhabens maßgeblich vom 

Zusammenspiel der Akteure, insbesondere Sozial-

hilfe- und Sozialversicherungsträger, abhängt. Vor 

diesem Hintergrund nehmen die Sozialversiche-

rungsträger Stellung, machen Vorschläge, was aus 

ihrer Sicht zu der Gestaltung der Weiterentwicklung 

der Eingliederungshilfe zu beachten sei und wie 

sie sich einbringen möchten. Die Positionierung 

macht deutlich, dass die umfassende Teilhabe von 

allen Menschen mit Behinderung als gemeinsame 

Aufgabe begriffen wird und die Anpassungen der 

Verfahren und Instrumente des bestehenden Teilha-

berechts im SGB IX erfolgen müssen.

Eingliederung
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Weiterentwicklung der Gemeinsamen Empfehlungen

Zu Recht stehen die Themen „gemeinsame Bedarfsfest-

stellung“ und „Teilhabeplanung“ immer stärker auf der 

politischen Agenda: Ein gegliedertes System braucht 

Zusammenarbeit und Durchlässigkeit, um Menschen 

mit Behinderung ihre volle Teilhabe zu ermöglichen 

und die dafür eingesetzten Mittel wirksam und wirt-

schaftlich zu verwenden.

Was bedeutet dies für die Fachebene? Wie kann 

dieses Ziel konkretisiert und operationalisiert werden? 

Keine leichte, aber eine zukunftsfähige Aufgabe, der 

sich die Mitglieder der BAR unter Beteiligung von Leis-

tungserbringern und Behindertenverbänden gestellt 

haben, um vier bestehende Gemeinsame Empfehlun-

gen zusammenzufassen, zu strukturieren und mit mehr 

Substanz und Verbindlichkeit zu füllen. So hatte der 

Ausschuss Gemeinsame Empfehlungen beschlossen, 

dass die vier Gemeinsamen Empfehlungen „Einheitlich-

keit/Nahtlosigkeit“, „Frühzeitige Bedarfserkennung“, 

„Teilhabeplan“ und „Verbesserung der gegenseitigen 

Information und Kooperation“ überarbeitet werden 

sollen. Entscheidend war dabei die Zielsetzung, die 

Koordination und Kooperation der Rehabilitationsträ-

ger und anderer Akteure im Bereich der Rehabilitation 

und Teilhabe behinderter Menschen weiter zu ver-

bessern – trägerübergreifende und politisch sensible 

Themenfelder. 

So steht dieses Vorhaben in engem Zusammenhang 

mit den Reformüberlegungen im Bereich der Eingliede-

rungshilfe und berührt Fragestellungen, denen die ICF-

Machbarkeitsstudie für den Bereich der beruflichen 

Rehabilitation intensiv nachgeht.

Eine Fachgruppe der BAR und ihrer Mitglieder kam  

zu dem Ergebnis, die bestehenden Regelungsbau-

steine anhand eines idealtypischen Rehabilitations-

prozesses (Bedarfserkennung, Bedarfsfeststellung, 

Teilhabeplanung, Durchführung der Teilhabeleistung 

sowie Kooperation zum Ende der Teilhabeleistung) zu 

gliedern bzw. zu modularisieren sowie eine integrierte 

Fassung eines Empfehlungstextes zu erarbeiten. Die 

einzelnen Module haben eine ähnliche Struktur und 

orientieren sich inhaltlich daran, welche Rolle die  

Vereinbarungspartner jeweils einnehmen und wie sie 

die unterschiedlichen Akteure (Mensch mit Behinde-

rung, Arzt, Betrieb) unterstützen. Diese grundlegende 

Neuausrichtung und Verdichtung der Inhalte hat  

sich als zielführend erwiesen. So konnte der Entwurf 

für eine neue „Gemeinsame Empfehlung zur  
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Erkennung und Feststellung des Teilhabebedarfs,  

zur Teilhabeplanung und zu Anforderungen  

an die Durchführung von Leistungen zur Teilhabe“  

konsequent weiterentwickelt und inhaltlich  

substantiiert werden.

Der Ausschuss „Gemeinsame Empfehlungen“ konnte 

von dem Vorschlagsentwurf überzeugt werden und 

das gesetzlich vorgeschriebene Beteiligungsverfah-

ren für die Gemeinsame Empfehlung wurde umge-

hend im September 2013 eingeleitet. So erhalten die 

Sozial-, Behinderten- und Wohlfahrtsverbände eine 

weitere Gelegenheit, sich an den neuen Empfeh-

lungen zu beteiligen. Für die folgenden, definierten 

Schritte ist eine Beratung der erwarteten Stellung-

nahmen eingeplant. Das Zustimmungsverfahren 

unter den Vereinbarungspartnern soll im direkten 

Anschluss eingeleitet werden, um ein Inkrafttreten 

der neuen Gemeinsamen Empfehlung und deren 

trägerspezifische Verwendung zu ermöglichen.  

Die Vereinbarungspartner versprechen sich dadurch 

Impulse für die – auch politisch gewollte – um-

fassende und individuelle Bedarfsfeststellung und 

Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung.

Darüber hinaus wurde eine neue Gemeinsame  

Empfehlung „Beteiligung der Bundesagentur  

für Arbeit nach § 38 SGB IX“ entwickelt (siehe  

Publikationen).

Gemeinsame Empfehlungen
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Vorstand

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat der Vorstand den 

Orientierungsrahmen 2013 – 2015 für die Arbeit der 

BAR verabschiedet. Damit wurden die Weichen für die 

kommenden Jahre gestellt und die dadurch entste-

henden Wege mit klaren Zielen verbunden. Auch die 

notwendige Perspektive stimmt: Im Sinne von Inklusion 

will die BAR daran mitwirken eine Gesellschaft zu 

verwirklichen, in der Menschen mit Behinderungen 

ihre vollständige, selbstbestimmte Teilhabe erreichen 

und Rehabilitation zielgerichtet, effektiv und effizient 

erbracht wird. Dabei bleibt die Ausrichtung der Arbeit 

der BAR an den Interessen ihrer Mitglieder von beson-

derer Bedeutung.

 

Planen und Realisieren – die Projekte

Sechs Projekte hat der Vorstand abgesegnet, darunter 

das Gesamtprojekt „Optimierung von Effektivität und 

Effizienz in der Rehabilitation“, mit dem sich die BAR 

und ihre Mitglieder seit 2010 intensiv beschäftigt hat-

ten. Diese explizite und erstmalig trägerübergreifende 

Analyse der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit von 

Teilhabeleistungen, befasste sich in vier Teilprojekten 

mit den Aspekten:

•	  Trägerübergreifende Grundlagen der Bewertung 

von Effektivität und Effizienz von Rehabilitationsleis-

tungen,

•	Frühzeitige Bedarfserkennung und Vernetzung,

•	Verbesserung der Information der Bürger und

•	Qualitätssicherung

Die Erkenntnisse des Gesamtprojekts sind zu einer 

wertvollen, gemeinsamen Grundlage für die Stellung 

und Bearbeitung konkreter Themen im neuen Orientie-

rungsrahmen geworden. 
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Einig war man sich auch bei der Beratung zur Aus-

richtung laufender Projekte, wie z.B. der Erarbeitung 

von Arbeitshilfen für die Praxis, Vereinbarungen  

für die konkrete rehabilitative Versorgung neurolo-

gischer Patienten, der konzeptionellen Weiterent-

wicklung durch Gemeinsame Empfehlungen  

oder von Projektaufträgen mit innovativen Frage-

stellungen bzw. internationaler Ausrichtung.

Nach dem Willen des Vorstands hat auch die 

trägerübergreifende Arbeitsgruppe zur „Weiterent-

wicklung der Eingliederungshilfe“ 2013 ihre Arbeit 

wieder aufgenommen. Denn der seit Oktober 2012 

offiziell vorliegende Diskussionsentwurf zeigt: die 

Bedeutung des Themas ist für alle Reha-Träger und 

das SGB IX gegeben – strukturelle und finanzielle 

Auswirkungen stehen spätestens jetzt außer Frage.

Ingo Nürnberger  Dr. Anna Robra 

Vorstandsvorsitzender Vorstandsvorsitzende
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Mitgliederversammlung

Unter dem Vorsitz von Eckehard Linnemann stand die 

Mitgliederversammlung ganz im Zeichen des Themas 

„Beschäftigungsfähigkeit“. 

Doch zunächst die Formalia: Bericht der Vorstandsvor-

sitzenden, Entlastung des Vorstands und des bisheri-

gen Geschäftsführers. Dazu noch die Abnahme des 

Geschäftsberichts und eine Satzungsänderung wegen 

der Organisationsreform der Landwirtschaftlichen So-

zialversicherung. Dann wurde es konkreter: Die neue 

Geschäftsführerin der BAR, Dr. Helga Seel, erläuterte 

den Mitgliedern die Aufgaben und das Selbstver-

ständnis der BAR im Rahmen der Fortschreibung des 

Orientierungsrahmens. Neben Ausführungen zu der 

Vielzahl von Themen und deren übergeordneten 

Bezugspunkten machte Fr. Dr. Seel deutlich, dass 

Rehabilitation in den gesamtgesellschaftlichen Zu-

sammenhang eingeordnet werden müsse. Dies gelte 

insbesondere mit Blick auf demografische Entwicklung 

und die Überlegungen zum Erhalt der Beschäftigungs-

fähigkeit.

Beschäftigungsfähigkeit aus dem Blickwinkel 
betrieblicher Praxis

Daran anschließend wurde das Schwerpunktthema 

„Beschäftigungsfähigkeit“ aus betrieblicher Perspek-

tive vorgestellt und gemeinsam über die Relevanz für 

die Rehabilitation und Teilhabe ausgetauscht. Die 

Referenten Olaf Guttzeit (Boehringer Ingelheim) und 

Annetraud Grote (Paul-Ehrlich-Institut) regten einen 

Erfahrungsaustausch aus unternehmerischem Blick-

winkel mit allen Beteiligten an. Sie berichteten aus 

der Perspektive des „UnternehmensForums“, einem 

Arbeitgeberzusammenschluss aus mittelständischen 

Firmen und Konzernen, der sich seit ca. 10 Jahren mit 

dem Thema Beschäftigungsfähigkeit von Menschen 

mit Behinderungen auseinandersetzt. 

Wie können also präventive und rehabilitative Ansät-

ze zur Sicherung von gesundheitlicher Leistungsfähig-

keit bzw. Erwerbsfähigkeit und damit zum Erhalt der 

Beschäftigungsfähigkeit beitragen? Welche Rahmen-

bedingungen sind dazu aus Sicht der Unternehmen 

notwendig? Und wie können Sie durch die Reha-Trä-

ger unterstützt werden? Besprochen wurde u. a., dass 

der Rückgriff auf vernetzte Strukturen zum Gelingen 
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beiträgt, bei komplexen Sachverhalten allerdings 

ein fester Ansprechpartner – z. B. in den Gemein-

samen Servicestellen – gewünscht wird. Zusätzlich 

betont wurde aber auch die hohe Relevanz psychi-

scher Erkrankungen im Kontext der Beschäftigungs-

fähigkeit. Damit verbunden auch die Fragestellung, 

wie man als Arbeitgeber präventiv agieren kann, 

um im Sinne einer betrieblichen Gesundheitsförde-

rung die Gesundheit der Mitarbeiter und damit den 

Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit zu unterstützen.

Die aus betrieblicher Sicht formulierten Anforderun-

gen stellten in der Mitgliederversammlung für die 

Vertreter der Rehabilitationsträger und Sozialpartner 

eine interessante Perspektivenerweiterung dar und 

führten zu einem regen Austausch. Der Zusam-

menhang zwischen Rehabilitation und Teilhabe im 

Kontext von Sicherung und Wiederherstellung von 

Beschäftigungsfähigkeit machte die Notwendigkeit 

weiterer zukünftiger Betrachtungen deutlich. So ist 

es gut, dass im Rahmen einer trägerübergreifenden 

Auseinandersetzung und Strategie drei Handlungs-

felder im Orientierungsrahmen der BAR bis 2015 

bearbeitet werden:

•	  „Beschäftigungsfähigkeit durch Betriebliches Ein-

gliederungsmanagement“,

•	  „Beschäftigungsfähigkeit im Kontext psychischer 

Gesundheit“ und

•	  „Beschäftigungsfähigkeit durch verbesserte Ver-

zahnung von Rehabilitation mit Prävention und 

Gesundheitsförderung in der Arbeitswelt“.

Helmut Fitzke, 

Vorsitzender der 

Mitgliederversammlung

Eckehard Linnemann, 

Vorsitzender der 

Mitgliederversammlung
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Sachverständigenrat der Behindertenverbände

Mit Inkrafttreten der UN-BRK und ihrer Forderung 

nach Inklusion in allen Lebensbereichen wurde die be-

reits im SGB IX angelegte zentrale Rolle von Selbstbe-

stimmung und Teilhabe noch stärker betont. Das geht 

nicht ohne die Betroffenen. Nicht über uns, sondern 

mit uns reden – dieser Gedanke liegt auch der Arbeit 

des Sachverständigenrates der Behindertenverbände 

bei der BAR zugrunde. Die Sichtweisen von Menschen 

mit Behinderung zusammenzuführen und in die Diskus-

sion mit den Rehabilitationsträgern einzubringen, ist 

Aufgabe dieses Gremiums, insbesondere:

•	  Beratung und Unterstützung der BAR in Fragen der 

Eingliederung behinderter Menschen, 

•	  gegenseitige Information der BAR und des Sachver-

ständigenrates über Entwicklungen im Bereich der 

Rehabilitation und Teilhabe, 

•	  Förderung der Eingliederung der behinderten und 

von Behinderung bedrohten Menschen durch Vor-

schläge an den Vorstand der BAR,

•	  Unterstützung der BAR bei deren Koordinationsauf-

gaben.

Im Berichtszeitraum hat die Zusammenarbeit von 

Sachverständigenrat und BAR nach einer zwischen-

zeitlichen Orientierungsphase eine Neuaufstellung 

erfahren. Verabredet wurde u.a. eine stärkere praxis- 

orientierte Beteiligung des Sachverständigenrates in 

die Projektarbeit der BAR. Durch rechtzeitige Ein-

bindung der hier vertretenen Verbände soll deren 

Expertise früh in die konkrete Projektarbeit einfließen 

und somit die Sicht der Betroffenen Einfluss auf die 

Ausgestaltung des Rehabilitationsprozesses nehmen. 

Einen besonderen Schwerpunkt der Beratungen des 

Sachverständigenrates bildeten neben den Projekten 

des BAR-Orientierungsrahmens die Themenfelder 

„Machbarkeitsstudie Bedarfsermittlung – LTA – ICF“, 

„Weiterentwicklung des SGB IX“, „Reform der Ein-

gliederungshilfe“, „Wunsch und Wahlrecht bei der 

Entscheidung über die Wahl der Einrichtung zur medi-

zinischen Rehabilitation“, „Teilhabebericht der Bundes-

regierung und „Erster Bericht der Zivilgesellschaft zur 

Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention“.

Die Mitglieder des Sachverständigenrates und deren 

Stellvertreter werden von den Behindertenverbänden 

vorgeschlagen und durch den Vorstand der BAR be-

rufen. Neue Vorsitzende seit Oktober 2013 ist Barbara 

Vieweg, Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in 

Deutschland e.V., Stellvertreter ist Achim Backendorf, 

Sozialverband VdK Deutschland.
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Sachverständigenrat der Ärzteschaft

Der Sachverständigenrat der Ärzteschaft der BAR ist 

beratendes Gremium des Vorstandes der BAR, nimmt 

in dieser Funktion zu internen und externen Entwick-

lungen im Bereich Rehabilitation und Teilhabe sowie 

zu verschiedenen Projekten und Aufgaben der BAR 

sozialmedizinisch Stellung. Zu Erfüllung seiner Aufga-

ben hat er im Berichtszeitraum 2013 drei Sitzungen 

durchgeführt und bearbeitet in insgesamt vier Arbeits-

gruppen verschiedene Themenstellungen.

Thematische Schwerpunkte waren in diesem Zeitrah-

men u. a. Fragen zur Multimorbidität und deren 

Bedeutung für die medizinische Rehabilitation. 

Aufbauend auf Impulse aus dem Workshop „Ethik und 

Rehabilitation“ des Sachverständigenrates der Ärz-

teschaft im Herbst 2012 beschäftigte sich dieser 2013 

insbesondere unter dem Aspekt der Inklusion mit dem 

Thema der Bedarfsgerechtigkeit und Flexibilisierung 

in der Rehabilitation. Dabei wurde u. a. begonnen, 

mögliche Konsequenzen wesentlicher gesellschaftliche 

Entwicklungen (z.B. UN-BRK) auf die Rehabilitation 

und deren Angebote zu diskutieren. 

Andererseits war und ist aber auch die Auseinan-

dersetzung mit Fragen und möglichen Perspektiven 

der Evidenzbasierung und Qualitätssicherung in der 

Rehabilitation Diskussionsthema des Gremiums.

Darüber hinaus nahm der Sachverständigenrat der 

Ärzteschaft zu aktuellen Produkten der BAR, wie der 

neu erstellten „Arbeitshilfe für die Rehabilitation und 

Teilhabe von Menschen mit allergischen Hauterkran-

kungen“ und der völlig überarbeiteten „Arbeitshilfe 

für die Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit 

Krebserkrankungen“ sozialmedizinisch Stellung. 
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Landesbehindertenbeauftragte

Seit 1990 finden auf Initiative der BAR regelmäßige 

Treffen zwischen den Beauftragten der Bundesregie-

rung, den Beauftragten der Länder für die Belange 

behinderter Menschen und der Bundesarbeitsge-

meinschaft für Rehabilitation statt. Diese Gespräche 

dienen der intensiven Zusammenarbeit zwischen den 

Landesbeauftragten untereinander sowie der Zusam-

menarbeit der Landesbeauftragten mit der Bundesbe-

auftragten für die Belange behinderter Menschen.

Zweimal trafen sich die Beauftragten des Bundes und 

der Länder mit der BAR im vergangenen Jahr. Nach 

intensiven Beratungen erarbeiteten die Beauftragten 

zwei Forderungspakete an die politisch Verantwort-

lichen, die sie in der Mainzer und Düsseldorfer 

Erklärung formulierten:

Behindertenbeauftragte fordern die gleichberech-
tigte Teilhabe von Menschen mit und ohne Behin-
derungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.

Anlässlich des 44. Treffens der Beauftragten des 

Bundes und der Länder für die Belange behinderter 

Menschen am 25. und 26. September 2012 in Mainz 

treten die Behindertenbeauftragten für die Inklusion – 

also für die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen 

mit und ohne Behinderungen – auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt ein. In einer „Mainzer Erklärung zur 

Inklusion behinderter Menschen auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt“ fordern sie die verschiedenen Akteure 

auf, den in Artikel 27 der Konvention über die Rechte 

von Menschen mit Behinderungen der Vereinten Na-

tionen verankerten Grundsatz der Inklusion auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt konsequent umzusetzen und 

voranzutreiben.

Behindertenbeauftragte des Bundes und der 
Länder fordern: Weiterentwicklung der Eingliede-
rungshilfe nur mit dem SGB IX.

Die Beauftragten für die Belange von Menschen mit 

Behinderung von Bund und Ländern haben sich bei 

ihrem 45. Treffen in Düsseldorf einstimmig für neue 

Wege in der Behindertenpolitik ausgesprochen. Im 

Zentrum soll die Teilhabe der Menschen mit Behin-

derung am gesellschaftlichen Leben stehen. In ihrer 

Düsseldorfer Erklärung fordern sie unter anderem ein 

Teilhabegeld und die Abkehr von der Einkommens- 

und Vermögensanrechnung.
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Arbeitsgruppe „Barrierefreie Umweltgestaltung“

Die BAR-Arbeitsgruppe „Barrierefreie Umweltgestal-

tung“ hat sich zum Ziel gesetzt, die gesellschaftliche 

Partizipation von Menschen mit Behinderungen und 

chronisch kranken Menschen zu fördern und so dem 

umfassenden Rehabilitationsgedanken gerecht zu 

werden. Integration wird als gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe verstanden, denn ein Rehabilitationserfolg 

kann langfristig nur gesichert werden, wenn tech-

nische, soziale und Barrieren im „Kopf“ beseitigt 

werden. 

Mit der Verabschiedung der UN-Konvention über die 

Rechte für Menschen mit Behinderung ist eine wichtige 

Grundlage auch für die Arbeitsgruppe der BAR ge-

schaffen worden. Der Artikel 9 „Barrierefreiheit“ ist von 

besonderer Bedeutung, denn der Anspruch auf volle 

Teilhabe bedeutet, Barrieren zu beseitigen und behin-

derte Menschen gleichberechtigt in allen relevanten 

gesellschaftlichen Lebensbereiche einzubeziehen.

Die Arbeitsgruppe versteht sich als Fachforum, in dem 

Ideen und Informationen ausgetauscht sowie Stel-

lungnahmen erarbeitet werden. Zweimal jährlich trifft 

sich die Arbeitsgruppe, um schwerpunktmäßig über 

Themen aus den Bereichen

•	Bauen und Wohnen

•	Verkehr

•	 Information und Kommunikation

•	Arbeit

zu beraten.

In der 52. Sitzung konnten erste Ergebnisse des vom 

BMVBS beauftragten Forschungsvorhabens „Hand-

buch Barrierefreier ÖPNV in Deutschland“ vorgestellt 

werden. Darüber hinaus befasste sich die Arbeitsgrup-

pe mit den Themen

•	Barrierearme Stadt

•	Lebensmittelpunkt Arbeit: Berufsalltag im Wandel?

•	  Anforderungskatalog zur barrierefreien Gestaltung 

von Bankautomaten.
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Auf Einladung der Deutschen Lufthansa traf sich die 

Arbeitsgruppe zur Sommersitzung 2013 am Frank-

furter Flughafen. Der Schwerpunkt dieser Sitzung 

war das Thema „Flugverkehr“. Neben Referaten und 

Diskussionen u.a. zu den Themen behindertenge-

rechte Toiletten und Sitzentwicklungen im mobilitäts-

eingeschränkten Passagiere-Umfeld erhielten die 

Arbeitsgruppenmitglieder auch einen Praxiseinblick 

in den Betreuungsservice, den FraCareService und 

den Medizinischen Dienst der Deutschen Lufthansa.
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Zusammensetzung der Organe und 

Ausschüsse der Bundesarbeitsgemeinschaft 

für Rehabilitation

Stand: 30. September 2013

Mitgliederversammlung 

Vorsitzender ab 1. Juni 2013: 

Helmut Fitzke 

- Bundesvereinigung der  

Deutschen Arbeitgeberverbände -

Vorsitzender bis 31. Mai 2013: 

Eckehard Linnemann

- Deutscher Gewerkschaftsbund -

Gruppe Krankenversicherung

Traudel Gemmer

- AOK-Bundesverband - 

Meinolf Nowak

Vertreterin:

Birgit Gantz-Rathmann

- Bundesverband der Betriebskrankenkassen - 

N. N.

Vertreter:

N. N.

- IKK e.V. -

Bernhard Weiler 

- Sozialversicherung für Landwirtschaft,  

Forsten und Gartenbau -

Roland Schultze

Vertreterin:

Hilde Brandt

- Verband der Ersatzkassen e.V. -

Hartmut Behnsen

Vertreterin:

Sabine Belter

- Knappschaft -

Gruppe Unfallversicherung

Dr. Rainhardt Freiherr von Leoprechting
- Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung -

Peter Kunert
- Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung -

Uta Mootz 

- Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung - 

Dr. Horst Riesenberg-Mordeja 

- Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung - 

Arnd Spahn

- Sozialversicherung für Landwirtschaft,  

Forsten und Gartenbau -

Gruppe Rentenversicherung

Rüdiger Herrmann

- Deutsche Rentenversicherung Bund -

Karl-Heinz Katzki

- Deutsche Rentenversicherung Bund -

Eckehard Linnemann

- Deutsche Rentenversicherung Bund - 

Rolf Siegert

- Deutsche Rentenversicherung Bund - 

Prof. Michael Sommer

- Deutsche Rentenversicherung Bund - 

Rudolf Heins 

- Sozialversicherung für Landwirtschaft,  

Forsten und Gartenbau -

Bundesagentur für Arbeit
 

Dr. Wilhelm Adamy 

Vertreterin: 

Dr. Stefanie Janczyk  

Valerie Holsboer

Vertreter:

Alexander Wilhelm  

Länder 

BADEN-WÜRTTEMBERG  

Anne Cless  

Vertreterin: Hanna Ansel

BAYERN 

Burkard Rappl 

Vertreter: Rudolf Forster 

BERLIN  

N. N. 

Vertreter: N. N. 

BRANDENBURG  

Michael Ranft  

Vertreter: Jürgen Dusel 

BREMEN  

N. N.  

Vertreter: Henry Spradau 

HAMBURG  

Dr. Peter Gitschmann 

Vertreter: Ingo Tscheulin

HESSEN  

Dr. Marie-Luise Marx 

Vertreterin: Liane Grewers

MECKLENBURG-VORPOMMERN  

Stanislaus Lodzik 

Vertreterin: Martina Krüger

Anlage zum Geschäftsbericht
1. Oktober 2012 – 30. September 2013
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NIEDERSACHSEN 

Claudia Schröder 

Vertreter: Gerhard Masurek

NORDRHEIN-WESTFALEN 

N. N. 

Vertreter: N. N.  

RHEINLAND-PFALZ 

Harald Diehl 

Vertreter: N. N.

SAARLAND  

Michael Schley 

Vertreter: Wolfgang Gütlein

SACHSEN  

Ute Adolf 

Vertreterin: Beatrice Adler

SACHSEN-ANHALT 

N. N. 

Vertreterin: Bettina Gärtner

SCHLESWIG-HOLSTEIN 

Dagmar Kampz 

Vertreterin: Hannelore Wille

THÜRINGEN 

Klaus Dietrich 

Vertreter: Dieter Berkholz 

Bundesarbeitsgemeinschaft der  

Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen

Robert Hüther  Henry Spradau

Vertreter: 

Michael Alber  

Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen 

Träger der Sozialhilfe

Franz Schmeller 

Vertreter:

Matthias Krömer  

Kassenärztliche Bundesvereinigung

Dr. Jörg Berling 

Bundesvereinigung der  

Deutschen Arbeitgeberverbände 

Karoline Bauer Jörg Hagedorn

Betina Kirsch Dr. Martin Kröger

Helmut Fitzke Ulrich Tilly

Deutscher Gewerkschaftsbund

Robert Bäumler Eckehard Linnemann 

H. Peter Hüttenmeister Melanie Martin 

Dieter Lasar

VORSTAND

Vorsitzender ab 1. Juni 2013: 

Ingo Nürnberger 

- Deutscher Gewerkschaftsbund -

Vorsitzende bis 31. Mai 2013:  

Dr. Anna Robra 

- Bundesvereinigung der  

Deutschen Arbeitgeberverbände -

 

Gruppe Krankenversicherung

Hans Bender 

Vertreter: 

Erich Balser  

- Verband der Ersatzkassen e. V. - 

Leo Blum 

- Sozialversicherung für Landwirtschaft,  

Forsten und Gartenbau - 

Ludger Hamers

Vertreter:

Günter Friederichs

- Bundesverband der Betriebskrankenkassen - 

Wolfgang Metschurat 

- AOK-Bundesverband -

Geschäftsführer

Jürgen Hohnl  

- IKK e.V., beratend -  

Gruppe Unfallversicherung

Marina Schröder 

- Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung - 

Dr. Hans-Joachim Wolff 

- Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung - 
 

Meinrad Schweikart

- Sozialversicherung für Landwirtschaft,  

Forsten und Gartenbau -  

Geschäftsführer 

Dr. Joachim Breuer  

- Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, beratend - 

Vertreter: Dr. Friedrich Mehrhoff 

- Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, beratend - 

Gruppe Rentenversicherung

Heinz Cholewa

- Deutsche Rentenversicherung Bund -

Alexander Gunkel 

- Deutsche Rentenversicherung Bund - 
 

Elmar Milles 

- Deutsche Rentenversicherung Bund - 

Hans-Werner Veen

- Deutsche Rentenversicherung Bund -

Geschäftsführer

Dr. Axel Reimann

- Deutsche Rentenversicherung Bund,  

beratend -

 

Bundesagentur für Arbeit

Dr. Stefanie Janczyk

Vertreter:

Dr. Wilhelm Adamy

Valerie Holsboer

Vertreter:

Alexander Wilhelm

Geschäftsführer (i. A.) 

Uwe Minta

Vertreterin: Thekla Schlör 

A
n

la
ge

 z
u

m
 

G
es

ch
äf

ts
be

ri
ch

t

103

A
n

la
ge

 z
u

m
 

G
es

ch
äf

ts
be

ri
ch

t

102



Länder 

BAYERN 

Burkard Rappl 

Vertreter: Rudolf Forster 

HESSEN  

Dr. Marie-Luise Marx  

Vertreterin: Liane Grewers

NORDRHEIN-WESTFALEN 

Manfred Feuß

SACHSEN  

Ute Adolf 

Vertreterin: Beatrice Adler

 

Bundesarbeitsgemeinschaft der  

Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen

Ulrich Adlhoch  

Vertreter: Michael Alber  

Bundesarbeitsgemeinschaft der 

überörtlichen Träger der Sozialhilfe

Franz Schmeller 

Vertreter: Matthias Krömer 

 

Kassenärztliche Bundesvereinigung

Dr. Jörg Berling  

 

Bundesvereinigung der  

Deutschen Arbeitgeberverbände

Dr. Martin Kröger 

Dr. Anna Robra

Deutscher Gewerkschaftsbund

Peter Deutschland 

- Deutscher Gewerkschaftsbund -

Dirk Neumann 

- Deutscher Gewerkschaftsbund -

Ingo Nürnberger 

- Deutscher Gewerkschaftsbund -

N. N. 

- Deutscher Gewerkschaftsbund - 

HAUSHALTSAUSSCHUSS

Vorsitzender ab 1. Juni 2013: 

Ingo Nürnberger 

- Deutscher Gewerkschaftsbund -

Vorsitzende bis 31. Mai 2013:  

Dr. Anna Robra 

- Bundesvereinigung der  

Deutschen Arbeitgeberverbände - 

Gruppe Krankenversicherung

Uwe Deh

- AOK-Bundesverband -

Dieter Jürgen Landrock

Vertreter:

Thomas Buresch

- AOK-Bundesverband -

Ludger Hamers

Vertreter:

Günter Friederichs

- Bundesverband der Betriebskrankenkassen -

N. N.

Vertreterin:

Barbara Hüllen

- Bundesverband der Betriebskrankenkassen -

Nikolaus Chudek

Vertreter:

N. N.

- IKK e.V. -

Jürgen Hohnl

- IKK e.V. -

Rudolf Heins

- Sozialversicherung für Landwirtschaft,  

Forsten und Gartenbau - 

Bernhard Weiler

- Sozialversicherung für Landwirtschaft,  

Forsten und Gartenbau - 

Hans Bender

Vertreter:

Erich Balser

- Verband der Ersatzkassen e.V. -

Ulrike Elsner

Vertreterin:

Edelinde Eusterholz

- Verband der Ersatzkassen e.V. -

Eckehard Linnemann

Vertreter:

Udo Eisberg

- Knappschaft -

Dr. Rolf Schönewerk

Vertreter:

Volker Krengel

- Knappschaft - 

Gruppe Unfallversicherung

Dr. Joachim Breuer 

Vertreter: 

Dr. Friedrich Mehrhoff 

- Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung - 

Dr. Hans-Joachim Wolff 

- Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung - 

Gruppe Rentenversicherung

Heinz Cholewa

- Deutsche Rentenversicherung Bund -

Hans-Werner Veen

- Deutsche Rentenversicherung Bund -

Elmar Milles

Vertreter:

Alexander Gunkel

- Deutsche Rentenversicherung Bund - 

Dr. Axel Reimann

- Deutsche Rentenversicherung Bund -

Bundesagentur für Arbeit

Dr. Stefanie Janczyk

Vertreter:

Dr. Wilhelm Adamy 

Valerie Holsboer

Vertreter:

Alexander Wilhelm

Uwe Minta

Vertreterin:

Thekla Schlör

N. N.

Vertreter:

N. N.
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SACHVERSTÄNDIGENRÄTE

Sachverständigenrat der  

Behindertenverbände:

Vorsitzender:  

Achim Backendorf 

- Sozialverband VdK Deutschland -

Stellvertretende Vorsitzende: 

Barbara Vieweg 

- Weibernetz e. V. -

Sachverständigenrat der Ärzteschaft

Vorsitzender:  

Professor Dr. Wolfgang Seger 

- Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes  

Bund der Krankenkassen - 

Stellvertretender Vorsitzender:  

Dr. med. Andreas Niedeggen 

- Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung - 

AUSSCHUSS GEMEINSAME EMPFEHLUNGEN

Vorsitzender ab 1. Juni 2013: 

Ingo Nürnberger 

- Deutscher Gewerkschaftsbund -

Vorsitzende bis 31. Mai 2013:  

Dr. Anna Robra 

- Bundesvereinigung der  

Deutschen Arbeitgeberverbände - 

ARBEITSKREIS DES VORSTANDES

Arbeitskreis Rehabilitation und Teilhabe

Vorsitzender ab 1. Juni 2013: 

Dirk Neumann 

- Deutscher Gewerkschaftsbund - 

Vorsitzender bis 31. Mai 2013:

Dr. Martin Kröger 

- Bundesvereinigung der  

Deutschen Arbeitgeberverbände - 

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Dr. Helga Seel 

Geschäftsführerin 

Bernd Giraud 

Vertreter der Geschäftsführerin 
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Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) e. V. ist die gemeinsame Repräsentanz  
der Deutschen Rentenversicherung Bund, der Bundesagentur für Arbeit, der Deutschen Gesetzlichen  
Unfallversicherung, der gesetzlichen Krankenversicherung, der Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau, der Bundesländer, der Spitzenverbände der Sozialpartner, der Bundesar-
beitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen, der Bundesarbeitsgemeinschaft  
der überörtlichen Träger der Sozialhilfe sowie der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zur Förderung 
und Koordinierung der Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen.


